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XU

Englisches Einfuhrverbot.
Was schon seit längerer Zeit befürchtet wurde, ist nun-

mehr eingetroffen: die englische Regierung hat, um Fracht-
rauin zu sparen, ein neues weitgehendes Einfuhrverbot er-
lassen und in dieses auch sämtliche Seidenwaren (mit
Ausnah nice der Rohseiden) und seidene Konfektion ein-
geschlossen.

Die Einleitung zu dieser Maßnahme, die für die Schwei-
zerische Seidenstoff- und Randweberei die härteste Prüfung
seit Kriegsausbruch bildet, hatte die Einschränkung der Ein-
fuhr von halbseidenen Geweben gebildet, die, namentlich ihrer
«inseitigen Anwendung auf schweizerische Erzeugnisse wegen,
schon eine erhebliche Benachteiligung unserer Industrie be-

deutet hatte. Durch das neue Verbot wird nun ganze Arbeit
geleistet und es erscheint auf den ersten Blick und läge auch
im Zweck des Einfuhrverbotes begründet, daß nunmehr nicht
nur schweizerische, sondern auch französische und italienische
Seidengewebe vom englischen Markt ausgeschlossen werden
sollen. Darauf deutet nicht nur der Hinweis in der Redo
Lloyd Georges, wonach die englische Regierung sich gezwungen
sehe, auch Luxuswaren französischer und italienischer Her-
kuntt die Einfuhr nach England zu verbieten, sondern auch
die Liste der einzelnen dem Verbot unterworfenen Waren, zu
denen, neben Lebensmitteln u. s. f.. typische französische Er-
Zeugnisse wie die „articles de Paris" gehören.

Eine besondere Bedeutung ist wohl der Bestimmung bei-
zumessen, die der Liste der verbotenen Waren angefügt ist,
und wonach „das Vorbot sich nicht auf jene Artikel beziehe,
für welche das Board of Trade bisher eine besondere Be-
willigung gegeben habe". Es dürften demnach auch weiter-
hin besondere Bewilligungen (licences) erteilt werden und an
diesem Punkt werden nun die Anstrengungen der schwei-
zerischen Regierung ansetzen müssen, um den Hauptindustrien
des Landes wenigstens noch einen Teil ihres Absatzes nach
England zu sichern. Hier wird es sich auch zeigen, ob die
bisherige Praxis des Board of Trade, die auf eino Begünsti-
gung der Einfuhrinteressen der Allierten zum Schaden der
Neutralen hinauslief, auch unter dem Zwang der Schiffsnot,
aufrecht erhalten wird.

Rascher Abklärung bedarf die Frage, ob die zurzeit des.
Inkrafttretens des Verbotes nach England unterwegs befind-
liehe Ware noch hereingelassen wird; es darf dies wohl vor-
ausgesetzt worden, und zwar auch für Ware, die bis zu diesem
Zeitpunkt überhaupt zur Spedition aufgegeben worden ist.

Wie nun auch das Ergebnis der wohl sofort zwischen
Bern und London einsetzenden Verhandlungen ausfallen mag,
so muß doch die schweizerische Seidenstoff- und Bandweberei
mit einer Stockung dos Geschäftes rechnen, die zu den ern-
stesten Maßnahmen ruft: die Fabrik wird zweifellos in kür-

zoster Zeit zu weitgehenden Betriebseinschränkungen greifen
müssen.

Neben den Seidenwaren werden von schweizerischen Er-
Zeugnissen durch das neue englische Einfuhrverbot insbe-
sondere betroffen die Bau m wo U- und Wirk waren, die
baumwollenen Stickereien, Schuhwaren und Stroh-
waren.

Das Verbot erstrockt sich nur auf die Einfuhr nacli Groß-
britannien, nicht aber nach den Kolonien, so daß die
Verschiff'iingsmöglichkeit vorbehalten — der schweizerischen
Industrie wenigstens noch dieses Absatzgebiet offen bleibt.

Deutsches Einfuhverbot.
Das allgemeine deutsche Einfuhrverbot vom 16. Januar

1917, das ohne jegliche Voranzeige schon einen Tag später
in Kraft gesetzt worden ist, hat einem bedeutenden Ge-
schäft ein jähes Ende bereitet. Noch durch keine Maßnahme
eines kriegführenden Staates war bisher die schweizerische
Exportindustrie derart in Mitleidenschaft gezogen worden.
Nun hat wohl die deutsche Regierung von Anfang an erklärt,
daß sie auf dem Wege von Uebergangsbestimmungen und
A usnahinebewilligungen den schweizerischen Ausfuhrinteressen
nach Möglichkeit Rechnung tragen wolle und von „zustän-
diger deutscher Stelle" werden Zusicherungen dieser Art immer
wiederholt. Soweit nun Seidengewebo in Frage kommen, ont-
spricht aber die Praxis der deutschen Behörden diesen Ver-
Sicherungen nicht.

Es war begreiflich, daß in der ersten Zeit nach lnkraft-
treten des Verbotes eine Stockung im Geschäftsverkehr ein-
getreten ist, da vorerst die für die Ausfuhrbewilligungen erfor-
derlichen Richtlinien festgelegt und die notwendige Organisation
geschaffen werden mußte. Diese Vorkehren sind nunmehr
getroffen und es ist die Ilandelsabteilung der deutschen Gc-
sandtschaft in Bern, die sich mit den Einfuhrbewilligungen
zu befassen bat, in entsprechender Weise ausgebaut worden.
Wenn nun trotzdem festgestellt werden muß, daß die Ein-
fuhrbewilligungen in ganz unzureichender Weise erteilt werden,
so läßt dies darauf schließen, daß für die Zulassung schwei-
zerischer Waren nach Deutschland Grundsätze maßgebend
sind, die sicli nicht wohl mit dem versprochenen Entgegen-
kommen der schweizerischen Industrie gegenüber vereinen
lassen. Die Tatsache, daß nicht nur der Einfuhr Hindernisse
in den Weg gelegt werden, sondern daß auch die Zahlungen
deutscher Kunden nach dem Auslande mit immer größern
Schwierigkeiten verbunden sind, ist zweifellos ein Beweis da-
für, daß die Valuta-Erage bei der deutschen Import-Politik
die Hauptrolle spielt.

Für Seidenwaren aller Art (mit Ausnahme der sogenannten
undichten Gewebe, deren Einfuhr seit Februar 1916 ohnedies
verboten ist) stellen sich heute die Verhältnisse folgender-
maßen: hocherschwerte Ware, d.h. solche, die über die in
der deutschen „Bekanntmachung''' vom 26. November 1916,
aufgeführten Grenzen erschwert sind, dürfen von Fall zu
Fall bis auf weiteres noch ausgeführt werden, sofern der
Käufer den Nachweis leistet, daß die Ware vor dem 26. No-
vember 1916 bestellt worden ist, und durch deren Nichtab-
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lieferung ihm besondere wirtschaftliche Nachteile erwachsen
würden. Dabei gelten verauslagte Spesen und Lieferungsver-
pflichtung nicht als Begründung für eine wirtschaftliche
Schädigung. Seidenwaren, die innerhalb der in der Bekannt-
machung vorgeschriebenen Grenzen erschwert sind, sind bei
der Einfuhr nach Deutschland keinen einschränkenden Be-
Stimmungen unterworfen. Im einen wie im andern Fall ist
auf den Einfuhrformularen oder auf der Faktura vom Ver-
sender eino entsprechende Erklärung anzubringen und diese
von der Zürcherischen Seidenindustrie - Gesellschaft zu be-
stätigen.

In der Praxis werden nun die hocherschwerten Waren
nicht mehr nach Deutschland eingelassen, und zwar auch
dann nicht, wenn die erforderlichen Nachweise erbracht sind und
dies trotz der den Bundesbehörden in offizieller Form gege-
benen Zusicherung der deutschen Regierung. Was endlich
die Ware anbetrifft, die innerhalb der zulässigen Höchst-
grenze erschwert ist, so macht man die Erfahrung, daß
Bewilligungen nur dann erteilt werden, wenn es sich um
Bestellungen handelt, die vor dem 17. Januar DJ 17 erteilt
worden sind. Mögen nun auch im einen oder andern Falle
Ausnahmen vorgekommen sein, so bestätigen diese nur die
Regel.

Die Einfuhrpraxis der deutschen Behörden ist um so

eigentümlicher, als die deutsche Kundschaft und insbesondere
die Konfektionsindustrie auf die Zufuhr ausländischer ganz-
und halbseidener Gewebe in hohem Maße angewiesen ist; es

geht dies aus den dringenden Schreiben der deutschen Kunden
zur Genüge hervor.

Was die Ausfuhr von Rohseiden nach Deutschland an-
betrifft, so waren auch hier anfänglich erhebliche Hemmungen
zu überwinden. Der Verkehr vollzieht sich aber nunmehr in
glatter Weise, doch sind nunmehr auch für Rohseiden die
Einfuhrgesuche in vierfacher Ausführung einzureichen und
denselben eine Originalfaktura nebst Abschrift beizufügen.

'* *
*

Vorgängig obiger Darstellung der heutigen Sachlage
sind Mitte Februar und nachfolgend einige bezügliche Aus-
führungen in der «N. Z. Ztg.» erschienen, die verdienen,
als Meinungsäußerungen aus der Industrie auch hier fest-

gehalten zu werden. Eine erste Iiinsendung lautete:
Bekanntlich wurde das deutsche Einfuhrverbot für er-

Schwerte Seidenwaren schon auf Ende 1916 erwartet, um
welchen Termin die Zürcher Handelskammer auch bei den
Fabrikanten und Seidenstoffhändlern eine Statistik der noch

vor diesem Zeitpunkt für deutschen Konsum aufgenommenen
Aufträge erhob, um die Forderung stellen zu können, daß
nachträglich diese Waren noch ausgeführt werden dürfen.
Als aber Woche auf Woche verging, ohne daß man etwas
weiteres von diesem angedrohten Verbot hörte, glaubte man
in interessierten Kreisen nicht mehr daran, daß ein solches

überhaupt komme, und man ting an, neue Aufträge in ge-
wohnter Anfertigung aufzunehmen, die von seiten der deut-
sehen Kundschaft gerade in diesen Monaten zahlreicher als

je erteilt wurden. Am 23. November 1916 trat nun das

auf 1. Juli erwartete Verbot in Kraft, und bei dem am
16. Januar 1917 erlassenen allgemeinen Einfuhrverbot sind
Seidenwaren natürlich auch inbegriffen. Zwar wurde der
Termin zur Einführung erschwerter Stoffe bis zum 1.,Januar
1917 ausgedehnt, und hinsichtlich der alten Aufträge für
die Folge Einfuhrbewilligungen mit rascher Erledigung in
Aussicht gestellt. Naturgemäß häuften sich inzwischen die
Eingänge von frühern Ordern stark an, ohne daß eino rieh-
tige Organisation für Erteilung der Einfuhrbewilligungen
geschaffen war, und niemand wußte recht, wohin man sich

zu deren Erlangung zu wenden hätte.
Durch die deutschen Behörden wurden nun endgültig seit

einigen Tagen in Bern die entscheidenden Instanzen bei der
Gesandtschaft eingesetzt. Es wäre für unsere, in der der-
maligen Zeit bedrängten Industrie zu wünschen, daß in aller-

erster Linie diese alten Pendenzen erledigt würden, um so

mehr, als sie von eingegangenen Verpflichtungen der betr.
deutschen Abnehmer herrühren.

Von fachmännischer Seite erfolgten hierzu dann folgende
Bemerkungen :

In der „Exportbeilage" vom 16. Februar der „N. Z. Z."
wird unter dieser Ueberschrift bemerkt, daß die Zürcher
Handelskammer eine Statistik bei den schweizerischen Seiden-
stoffabrikanten und -Händlern über den Umfang der Aufträge
für deutschen Verbrauch aufgenommen habe. Diese Mit-
teilung ist dahin richtig zu stellen, daß diese Statistik s. Z.

von der Zürcherischen Seidenindustrie-Gesell-
schaff durchgeführt worden ist. Was dio Erledigung der
Einfuhrbewilligung für Deutschland anbetrifft, so steht heute
fest, daß für Rohseiden die Gesuche durch Vermittlung
des schweizerischen Politischen Departements an die Handels-
abteilung der deutschen Gesandtschaft in Bern zu richten
sind. Für die Gewebe hatte es sich bisher empfohlen,
sich die Einfuhrbewilligung durch den deutschen Kunden
zu verschaffen ; nunmehr verlautet jedoch übereinstimmend,
und zwar sowohl von seiten des Verbandes der deutschen
Seidenwarengroßhändler in Berlin, wie auch des Vereins
deutscher Seidenwebereien in Düsseldorf, daß auch dieso

Einfuhrgesuche in Bern einzureichen sind. Es sind in der
Tat in den letzten Tagen in einzelnen Fällen schon Ausfuhr-
bewilligungen für seidene Gewebe durch die deutsche Ge-
sandtschaft erteilt worden. Es ist sehr zu hoffen, daß die
in großer Zahl vorliegenden Gesuche, die bisher nicht be-
arbeitet oder abgelehnt worden sind, nunmehr ihre rasche
Erledigung finden, und zwar im Sinne der von „zuständiger
deutscher Seite" in der „N. Z. Z" vom 12. Februar d. J.
veröffentlichten Ausführungen, in denen ein weitgehendes
Entgegenkommen gegenüber den Erzeugnissen der wichtigsten
schweizerischen Industrieen zugesichert wird. Der in Rorn
{eingetroffene Vertreter des Reichskommissars für Ein- und
IAusfuhr ist zweifellos mit den hiezu erforderlichen Voll-
'machten ausgerüstet.

In diesem Zusammenhang sei noch bemerkt, daß die
Zürcherische Seidenindustrie-Gesellschaft auch genaue Eh*-

ihebungen veranstaltet hat über den Wert der von der
(Österreich-ungarischen Kundschaft bestellten und infolge des

(Österreich-ungarischen Einfuhrverbotes in der
(Schweiz zurückgehaltenen Seidengewebe. Es handelt sich
Jdabei um eine ganz bedeutende Summe, und es wird die

Tragweite des Einfuhrverbotes noch dadurch erhöht, daß

(auch neue Geschäfte nach der Monarchie nicht mehr ge-
(tätigt werden können.
| Die Frage darf wohl aufgeworfen werden,
ob eine derart rücksichtslose Mißachtung der
Lebe n sinter essen der schweizerischen Indu-
'strie einfach hingenommen werden muß, oder
'o b u n s e r n B e h ö r den nicht wirksame Gegen-
'maßregeln zur Verfügung stehen.

Zoll- und Handelsberichte «
Schweizerische Aus- und Einfuhr von Seidonwaren in den orston

drei Quartalen 1916.

A u s I' u h r :

Für ganz- und halbseidene Stückware stellen sich die

Ausfuhrzahlen wie folgt:
erstes bis drittes Quartal Mittelwert

pro kg
1916 kg 1,750,000 Fr. 196,808,000 Fr. 01.08

1915 „ 1,835,000 „ 88,641,900 „ 48.31

1914 „ 1,683,000 „ 85,563,500 „ 50.87

1943 „ 1,605,500 „ 79,003,000 „ 49 21

.Die Zahlen bieten den früheren Ziffern gegenüber nichts außer-

gewöhnliches, so weit die Menge der ausgeführten Ware in Frage
kömmt; es ist im Gegenteil bemerkenswert, daß in den ersten
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neun Monaten des laufenden .Jahres weniger Gewebe ausgeführt
(und damit wohl auch erzeugt) worden sind, als im entsprechenden
Zeitraum 1915. Anders liegen die Verhältnisse in Bezug auf den
Wert der Ware: Der Durchschnittswert hat gegenüber der aller-
dings auffallend niedrigen Ziffer des Jahres 1915 eine Steigerung
von mehr als 26 Prozent erfahren. Die Werterhöhung tritt be-
sonders deutlich in die Erscheinung, wenn die beiden dritten Quar-
tale 1910 und 1915 mit einander verglichen werden; das Plus
gegenüber 1915 beträgt alsdann fast 20 Fr. per kg oder annähernd 40"/o.

Ueber die Entwicklung der Ausfuhr nach Quartalen im Jahre
1910 gibt folgende Zusammenstellung Auskunft:

Ausfuhr Mittelwort

1. Quartal kg 052,400 Fr. 35,511,700 Fr. 54.43
II. „ „ 563.000 „ 34,802,500 „ 02.15

III. „ „ 534,600 „ 30.583,000 „ 69.02

Die der Menge nach gegen 1915 kleinere Ausfuhr ist aus-
schließlich auf den ganz bedeutenden Ausfall im englischen Geschäft
zurückzuführen, der durch eine Steigerung des Absatzes nach Frank-
reich, den Zentralmächten und Nordamerika nicht eingeholt werden
konnte.

Die Ausfuhr ganz-und halbseidener Gachenez und Tücher
weist folgende Zahlen auf:

I.—HI. Quartal 1010 kg 13,400 Fr. 865,400
do. 1915 „ 15,000 815,000
do. 1914. „ 20.900 „ 1,108,000

In befriedigender Weise hat sich die Ausfuhr von Seiden-
hebt ölt uch entwickelt, indem nicht nur der Wert der Ware,
sondern auch die Menge eine erhebliche Steigerung erfahren hat;

I.-lir. Quartal 1916 kg 32,100 Fr. 5,836,200
<D. 1015 „ 28,400 „ 4,630,000 '

do. 1014 „ 23,200- „ 3,716,000
Gunstig liegen endlich die Verhältnisse auch bei der Seiden-

band we berei, die ihre Ausfuhr und damit auch die Produktion
in bedeutendem Maße zu vermehren vermochte. Die Zahlen sind
'"'Sende: Mittelwert

Ausfuhr: pro kg
1.-1I1. Quartal 1016 kg 825,200 Fr. 54,000,100 Fr. 66.61

<'o. 1915 „ 748,200 „ 45,547,500 „ 00.87
«In- 1014 „ 557.100 36,753.800 65.98
«!o .1013 „ 533.500 „ 32,231,000 „ 60.42

Die Mehrausfuhr ist insbesondere dem etwas größeren Absatz
in b rankreich und den Vereinigten Staaten zuzuschreiben, während
England der Menge nach nicht mehr schweizerische Seidenbänder
aufgenommen hat, als in den ersten neun Monaten 1015.

Einfuhr:
Die Tatsache, daß die Einfuhr ausländischer Seidenwaren in

die Schweiz auch während des Krieges in ständiger Zunahme be-
griffen ist, spricht sowohl für die Aufnahmefähigkeit des Landes,
wie daliir, daß die Seidenindustriellen der kriegführenden Staaten
ihr möglichstes tun, um die Beziehungen zu der Kundschalt in
neutralen Ländern aufrecht zu erhalten. Ob angesichts dieser hohen
Einfuhrziffern die schweizerische Seidenstoff- und Bandweberei nicht
cm mehrere« für die Gewinnung des eigenen Marktes tun sollte,
's) eine Frage, die hier nicht näher erörtert werden soll, wohl aber
« le Beachtung verdient.

I'iir ganz.- und halbseidene Stückware stellte sich die
Hinfuhr wie folgt: Mittelwert

Liniuhr: pro kg
I.—III. Quartal 1916 kg 222,000 Er. 11.435,000 Er" 51 51

«'«>• 1015 „ 207,900 „ 10,342,700 49.75
'In- 1914 „ 107,500 „ 8,336,700 „ 49.77
«'n- 1913 „ 180,200 „ 8,400,400 „ 46.95

Als Haupteinlulirländer kommen nach wie vor in Frage Frank-
leich, Deutschland und in einem gewissen Abstand Italien. Der
niedrige statistische Durchschnittswert der Ware läßt darauf
schließen, daß es sich bei dieser Hinfuhr im Wesentlichen um
billigere Artikel handeln muß, zu denen wold in erster Linie halb-
seidene (>ewebe /,u rechnen sind, die infolge der ungenügenden

Zufuhr von Baumwollgarnen in der Schweiz nicht hergestellt
werden können.

Ganz- und halbseidene Tücher und Gachenez sind für Fr.
79,000 eingeführt worden gegen Fr. 43,000 im entsprechenden Zeit-
räum 1915.

Für ganz- und halbseidene Bänder werden folgende Ein-
fuhrziffern ausgewiesen :

Einfuhr: Mittelwert
per kg

I.—III. Quartal 101.0 kg 07,800 Er. 5,837,000 Er. 59.69
do. 1015 „ 110,300 „ 6,611,800 „ 59.04

do. 1014 „ 69,200 „ 2,730,300 „ 45.35
do. 1913 „ 18,490 „ 1,801,809 „ 38.47

Auch bei den Bändern steht der durchschnittliche Einfuhrwert
erheblich unter dem für die Ausfuhr festgestellten Betrag, so daß

anzunehmen ist, daß sieh die schweizerische Industrie mehr auf die

Herstellung von Qualitätswaren geworfen hat und die billige Ware
der ausländischen Fabrikation überläßt. An der Einfuhr sind fast
ausschließlich Deutschland und Frankreich beteiligt.

Einfuhr von Halbseidengeweben nach England. Die englische
Legierung hat anfangs Mai letzten Jahres ein Einfuhrverbot für
halbseidene Gewebe erlassen, die weniger als 50 Prozent Seide im
Gewicht enthalten. Diese Maßnahme, die mit ungenügendem Fracht-
räum begründet wurde, ist wohl in strengster Weise den Halb-
seideugeweben schweizerischer Herkunft gegenüber zur Anwendung
gelangt, nicht aber den gleichartigen Erzeugnissen französischen
und italienischen Ursprungs: die Lyoner und Comasker Fabrikanten
haben vielmehr auf dem Wege von Spezialbewilligungen (Lizenzen)
halbseidene Gewebe in größerem Umfange als je in England ab-

setzen können.
Es ist nunmehr nach langwierigen Unterhandlungen dem Bun-

desrate gelungen, von der englischen Regierung, wenn auch nicht
eine Aufhebung dos Verbotes, so doch eine Ermäßigung des er for-
derlichen Seidengewichtes von 50 auf 25 Prozent zu erwirken. Es

handelt sicli dabei allerdings nicht, wie dies im Interesse einer
normalen Geschäftsabwicklung notwendig wäre, um die allgemeine
Zulassung von Geweben, bei denen das Gewicht der Seide nicht
weniger als 25 Prozent beträgt, sondern vorläufig nur um.die Ein-
fuhrmöglichkeit im Einzelfalle. Der englische Kunde, der nunmehr
noch Halbseidengewebe aus der Schweiz beziehen will, muß eine
Lizenz auf dem Departement of Import-Restrictions, 22, Carlisle-
Place, London SW einholen.

Die Einfuhr von Halbseidengeweben, die dem Gewicht nach

mehr als 50 Prozent Seide enthalten, ist keinerlei Formalitäten
unterworfen.

Bevor nun die schweizerische Seidenweberei von dieser Er-
leichterung Gebrauch zu machen in der Lage gewesen ist, hat das

allgemeine englische Einfuhrverbot für Seidenwaren den Verkehr
auch in Halbseidengeweben abgeschnitten.

Ausfuhr von Seidenwaren aus der Schweiz i Konsularbezirk
Zürich) nach den Vereinigten Staaten:

1917 1916

Ganzseidene Gewebe, fadengefärbt Er. 207,908 410.762

„ „ stückgefärbt... „ 350 .v.
Halbseidene Gewebe „ — 2,500'

Soidenbouteltuch •. „ 140,743 57,234

Seidene Wirkwaren „ 30,594 22,181

Rohseide „ —- 480,870

Künstliche Seide — 219,220

Näh- und Stickseiden „ — 38,021

Höchstpreise für den Verkauf von Rohbaumwolle, Baumwoll-

garuen, Baumwollzwirneu und Baumwollgeweben in der Schweiz

(Verfügung des schweizerischen Politischen Departements, vom 17,

Februar 1917). Gestützt auf den Bundesratsbescliluß betreffend den

Verkehr in Rohbaumwolle, Baumwollgarnen, Baumwollzwirnen und
Baumwollgeweben vom 30. September 1016 sind auf Antrag der
Baumwollzentrale vom Politischen Departement Höchstpreise für
den Verkauf von Rollbaumwolle, Baumwollgarnen, Baumwollzwirnen
iitwl Hsi11 m \v< » 11imwnlh»ii in (Igt Xe.liweiz f'nsfrrpsiGi.zi, worden.
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Die Liste der festgesetzten Höchstpreise wird den Interessenten
von der Schweizerischen Batnnwollzentrale gegen Ausweis bekannt
gegeben.

Höhere Preise dürfen im Inlande weder von einem Verkäufer
verlangt, noch von einem Käufer bezahlt werden.

Für die Anwendung der Höchstpreise gelten folgende allgemeine
Bestimmungen:

I. Vor dem Tag des Inkrafttretens dieser Bestimmungen ab-
geschlossene Verträge werden hiervon nicht betrolfen; die Anwen-
dung des Bundesratsbeschlusses vom 18. April l'dlß beireifend Ab-

Änderung und Ergänzung von Art.l der Verordnung vom 10. August
1914 gegen die Verteuerung von Nahrungsmitteln und andern un-
entbehrlichen Bedarfsgegenständen bleibt immerhin vorbehalten.

'<!. Die Einfuhr von Rohbaumwolle, von Garnen, Zwirnen und
Geweben, sowie die Erstellung und der Verkauf von Garnen,
Zwirnen und Geweben zum Zwecke spekulativer Einlagerung sind
verboten.

3. Der Ankauf und der Verkauf in der Schweiz liegender Bob-
baumvvolle dürfen nur mit Einwilligung der Schweizerischen Baum-
wollzentrale stattlinden, die hiefur von Fall zu Fall den Höchst-
preis (estsetzt.

Eine zentrale Exportförderungsstelle
in Deutschland?

Die Frage, wie die Fürsorge für Interessen von Handel und
Industrie in der Zentralverwaltung des Deutschen Reiches organi-
siert ist, ist unzweifelhaft eine der wichtigsten Fragen der deut-
sehen Wirtschaftspolitik. Der bisherige Zustand, Dei dem alle ein-
schlägigen Arbeiten von dem ohnehin außerordentlich überlasteten
Reichsamt des Inneren zu erledigen sind, erscheint auf die Dauer
kaum haltbar. Seine Unzuträgliohkeit zeigt sich besonders auf
dem Gebiete des A us, s en h aride is, wo jeweils auch noch andere
Behörden, wie das Auswärtige Amt und das Reichsschatzamt mit-
zureden haben. Machte sich dies schon vor dem Kriege und wäh-
rend des Krieges als mißlich geltend, so wird die Frage noch viel

wichtiger für die Zeit nach Friedensschluß, angesichts des Deutsch-
land von dessen Feinden angedrohten wirtschaftlichen Kampfes
auf dem Weltmarkt und der im Ausland selbst bereits vielfach
bestehenden amtlichen, halbamtlichen oder privaten Zentralorgani-
sationen für die Pflege des Außenhandels.

Nachdem der Gegenstand neuerdings mehrere beachtenswerte
Veröffentlichungen aus der Feder namhafter Volkswirtschafter —

Professor Dr. Apt, Dr. März, Dr. Schuchart — hervorgerufen
hatte, hat sich im Herbst v. J. der „Ständige Ausschuß
deutscher Vereine zur Förderung des Außenhandels"
damit in einer besonders hierfür einberufenen Sitzung befaßt, deren

Verhandlungen jetzt als Broschüre auch der Oeifeutlichkeit zu-

gängig gemacht werden (Verlag Liebheit & Thiesen, Berlin). Als
Referent vertrat zunächst Herr Dr. März, Dresden, seinen Plan
eines „achten Reichsamtes" (fur Handel, Industrie und Schiffahrt)
und als Korreferent Herr Prof. Apt-Berlin seinen Plan eines, als

gemischt-wirtschaftliche Unternehmung zu schaffenden (halb behörd-

liehen, halb privaten) „Außenhandelsamtes". In der Diskussion
beleuchtete Syndikus Brandt (Deutsch-Oesterreich-Ungarischer
Wirtschaftsverband) die Schwierigkeiten, die sich aus der Finan-
zierung eines solchen Außenhändelsamtes ergeben würden. Prof.
Dr. Hellauer (Deutsche Weltwirtschaftliche Gesellschaft) erörterte
die zweckmäßigste Art einer Teilung des Reiehsamtes des Innern
und die Bedeutung des reinen Exporthandels, und befürwortete
namentlich einen planmäßig zentralisierten Handelsnachriohten-
dienst. Dr. Boi'gius (Handelsvertragsverein und Deutsch-Fran-
zösiseher Wirtschaftsverein) äußerte sich ebenfalls skeptisch über
die finanzielle Seite und regte an, dem gegebenenfalls zu schaffenden
'Reichshandelsamt einen ständigen Praktiker-Ausschuß als
Beirat mit weitgehenden Kompetenzen zur Seile zu stellen. Exz.

Hauß (Vbd. Ohem. Fabriken Mitteldeutschlands) erachtete zwar
den derzeitigen Zustand ebenfalls als unhaltbar, aber ein von der

Organisation der innern Handelsfragen losgelöstes Außenhandelsamt
auch als untunlich. Den Nachrichtendienst empfahl er auf dem

Kieler Institut für Seeverkehr und Weltwirtschaft, sowie dem Ham-
burger Kolonialinstitut aufzubauen. Geheimrat Schwarz (Deutsche
Weltwirtschaftliche Gesellschaft) erklärte für den Handelsnacb-
richtendienst die private Organisation als das Empfehlenswerteste,
äußerte aber auch Bedenken über die Art ihrer Finanzierung. Exz.
v. P i 1 g ri ni-Ba l tazzi (Gesellschaft für deutsche Kunst im Aus-
lande) legte dar, warum das Auswärtige Amt unbedingt eine eigene
handelspolitische Abteilung behalten müsse. Regierungsrat a. I).
Prof. Dr. Leidig (Hansa-Rund) hielt eine Teilung des Reiehsamtes
des Innern, trotz der Unzuträglichkeilen der gegenwärtigen Ver-
hällnisse, für piaktiseh fast undurchführbar und den von Prof.
Apt vorgeschlagenen Weg eher für gangbar, freilich auch für recht
schwierig. Hermami Hecht (Vereinigung der Exportlirmen Her-

lins) sprach sieh aus wirtschaftspolitisohen Gründen gegen eine
halb behördliche und halb private Organisation aus. Direktor
Stern Handelsvertragsverein) empfahl vor endgültiger Stellung-
nähme eine private Fühlungnahme mit den beteiligten behördlichen
Kreisen. Dr. Qu an dt (Verband deutscher Eisenexportcure) befür-
wortete eine Teilung des Reichsamtes des Innern, jedoch ohne An-
gliederung der handelspolitischen Abteilung des Auswärtigen Amtes.
Von einer Verwirklichung des Aptschen Vorschlages befürchtet er
eine weitgehende Beeinflussung tier privaten Organisation durch
die Regierung; neuer Geist in den Behörden sei wichtiger als eine

neue Form der Organisation.
Das für alle Interessenten des Gegenstandes sehr lesenswerte

Protokoll der Verhandlungen ist, wie aus der Beschlußfassung her-

vorgeht, inzwischen den dem „Ständigen Ausschuß" angehörenden
".'3 Körperschaften unterbreitet worden mit dein Ansuchen, daß diese

nun ihrerseits zu dem Gegenstand Stellung nehmen möchten. Wie
aus dem Nachtrag zum Protokoll hervorgeht, haben der Süd-
deutsche Exportverein, der Verein Hamburger Exportagenten, das
Kolonialwirtschaftliche Komitee und der Deutsche Wirtsohaftsver-
band für Süd- und Mittelamerika bereits Beschlüsse darüber gefaßt.
Jedenfalls werden sich auch die zuständigen amtlichen Stellen die
eingehende Prüfung der einschlägigen Anregungen und Vorschläge
angelegen sein lassen.

„Made In Germany" nach dem Kriege. In einer Versammlung
der Fortschrittlichen Volkspartei in Steglitz machte
Bankdirektor v. Roy (Wilmersdorf) in einem Vortrage über die

Kriegswirtschaft bemerkenswerte Ausführungen über die Fragen
der U eberg an gs Wirtschaft. Jetzt arbeite, sagte er, bereits
ein Reichskommissär für Uebergangswirtsohaft mit einem großen
Stabe von Mitarbeitern aus allen Zweigen des wirtschaftlichen
Lebens. Er solle mit dem lteichstagsausschuß für Handel
und Gewerbe zusammenwirken, der zunächst die Frage der Roh-

stotlb, des Transportwesens und der Währung behandeln wird.
Eine plötzliche Aufhebung der Kriegsorganisationen würde die

größten Störungnn im wirtschaftlichen I.eben herbeiführen. Diese

Organisationen würden also auch noch für eine gewisse Zwischen-
zeit notwendig sein. Die Einfuhr müsse auch nach dem Kriege
für eine nicht zu kurze Ilebergaugszeit in der Hand des Reichs-

kommissars konzentriert bleiben. Dieser Reichskommissar habe sich
im übrigen möglichst bald überflüssig zu machen, d. Ii.

seine Arbeit zu beenden. Für die Ausfuhr genüge die Kontrolle
durch Fachorganisatiouen. Die Pariser Wirtschaftskonferenz könne
Deutschland nicht schrecken. Ausschlaggebend sei stets die Güte
und der Preis der Waren. Die Feinde könnten Deutschland
nicht vollständig ausschalten. Sic brauchten deutsche Waren, sie

müßten auch einen Teil ihrer Erzeugnisse an Deutschland absetzen.
Das „Made in Germany" würde auch nach dem Kriege eine

Ehrcnbezeichnung sein. Ks sei nicht ausgeschlossen, daß

gerade der kluge englische Kaufmann als.erster wieder die
deutschen Waren verlangen werde.

Konventionen

Verband Schweizer. Bleichereien, Stückfärbereien und Appretur-
anstalten. Die unter dieser Firma gegründete Genossenschaft hat
ihren Sitz am jeweiligen Wohnort des Präsidenten, zurzeit in
Schwanden (Glarus), und bezweckt: a) die Aufstellung einheitlicher
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und verbindlicher Minimalpreise und Konditionen, b) Abschluß
von Tarifverträgen mit andern gleichartigen Unternehmungen,
c) Vertretung in industriellen handelspolitischen und Wirtschaft-
liehen Angelegenheiten der Verbandsindustrien. Jedes Mitglied be-
zahlt einen jährlichen Beitrag in die Verbandskasse in Form einer
prozentualen Abgabe auf den Nettobetrag aller Fakturaunisätze in
taritierten Artikeln. Der Vorstand besteht aus: Dr. Heft i, Advokat
in Schwanden, P r äs i dent; Heinrich Schüttler, Schwanden;
Hans Stutz, Winterthur; Oskar Bethge, /Olingen.

Zusammenschlufl deutscher Rohseidenhändler zur Wahrung ihrer
Interessen. Die linksrheinischen Rohseidenfinnen, Händler und
Vertreter, haben sich zu einer Rohseidenhändler-Vereinigung zur
Wahrung ihrer Interessen zusammengeschlossen. Der Sitz der Ver-
onigung ist Krefeld, Die Gründungsversammlung wählte zu Vor-
sitzenden die Herren Franz Holstein, in Finna Franz Holstein, und
Karl Olauß, in Firma J. Olauß & Möttau, und zu Mitgliedern des
Arbeitsausschusses die Herren: Heinrich Goenen, in Firma Goenen-
Hohde, Walter (Vous, in Firma W. Grous jr., Fritz Junkers, in
Firma Gebr. Junkers, und Walter' Tilmes, in Firma VV. 'Hilmes. 10s

ist beabsichtigt, auch iu Berlin, Siuldeutschland und Sachsen älin-
liehe Vereinigungen zu gründen, die zu einem Zentral-Verband der
Deutschen Rohseidenhändler-Vereinigungen in Berlin zusammen
geschlossen werden sollen.

Mit Sitz in Berlin wurde ein Verband des deutschen
Ro h se, i de n ban del s gegründet.

Sozialpolitisches

Organisation der
schweizerischen Pabrikinspektorate.

Bundesratsbeschluß vom 13. Januar 1917.)

Art. 1. 2uin /wecke der Kontrolle über den Vollzug der in
Kralt stehenden Vorschriften des Bundes betreffend die Arbeit in
'len habriken werden vier schweizerische Fabrikinspektorale ein-
gerichtet.

Art, 3. Die Fabrikinspektorate werden dem schweizerischen
Volkswirtschaftsdeparteinent, Abteilung für Industrie und Gewerbe,
unterstellt.

Ait. 3. Kür die Kabrikinspektonite werden folgende Kreise
gebildet:

I. Kreis: Kantone Bern (französischer Teil), Freiburg. Wandt,
Wallis, Neuenburg und Genf,

II. Kreis: Kantone Bern (deutscher Teil), Solothurn, Basel-
Stadt, Basel-Land, Aargnu.

III. Kreis: Kantone Zürich, Duzern, (Jri, Schwyz, Ohwalden,
Nidwaiden, Zug, Tessin.

IV. Kreis: Kantone Glarus, Schatfluiuseii, Appenzell A.-Rli.,
Appenzell l.-Rh.. St. Gallen, Graubünden, Thurgau.

Art. 4. Als Amtssitze der Fabrikinspektorate werden bezeichnet:
Im I. Kreise Lausanne, im II. Kreise Aarau, im III. Kreise Zürich,
im IV. Kreise St, Gallen.

Das Volkswirtschaftsdeparteinent ist ermächtigt, für die Ver-
lttgung eine« bisherigen Amtssitzes eine Uebergangszeit eintreten zu
lassen.

Art. fi. lias Personal bestellt in jedem Kreise ans einem Fabrik-
Inspektor, zwei Adjunkten I. oder II. Klasse, einem Kanzlisten I.
'»1er [|. Klasse,

Auf die Beamten lindert das Bundesgesetz leetreffend die Be-
soklungen der eidgenössischen Beamten und Angestellten, vom 3.
Juli 1S97. und das Bundesgesetz betreffend dessen Abänderung, vom
34. Juni 11109, Anwendung.

Die F.inreihung in die BesoldungslRassen ist folgende :

hahrikinspektoren I. Besohlungsklasse, Adjunkten I. Klasse II.
Besoldungsklasse, Adjunkten II. Klasse III. Besoldungsklasse, Kauz-
listen 1. Klasse V. Besoldmigsklasse. Kanzlisten II. Klasse VI. Be-
soldungsklasse. Als Besoldungsmaxima gelten diejenigen, die im
Bundesgesetz vom 34. Juni 1909 festgesetzt sind.

Art, 6, Der Art. 84 (Oberaufsicht des Bundesrates. Inspekto-

rate.) des Bundesgesetzes vom 18. Juni 1914 betreffend die Arbeit
in den Fabriken tritt in Kraft.

Art. 7. Dieser Beschluß tritt am 1. März 1917 in Kraft.
Das Volkswirtschaftsdepartement ist mit seinem Vollzuge he-

auftragt. Bis dieser erfolgt ist, bleibt die gegenwärtige Organisation
der Fabrikinspektorate bestehen.

•4=

Der Bundesrat hat zum schweizerischen Fabrikinspektor
des neuen zweiten Kreises Hrn. Dr. Heinr. llauschenbacli,
zur Zeit Adjunkt erster Klasse des schweizerischen Fabrikinspektors
des dritten Kreises, von und in Schaffhausen, gewählt.

Sommerzeit und durchgehende,
sogenannte „englische" Arbeitszeit.
In den meisten Staaten befaßt man sich zurzeit mit Umfragen

wegen der Einführung der Sommerzeit, so auch in der Schweiz.
Aus Ersparnisrücksichten kommt demnach das Sprüchwort: „Mar-
genstund hat Gold im Mund" wieder einmal zu gebührender Wür-
digung.

Einzelne Bänder, die letztes Jahr die Sommerzeit eingeführt
hatten, haben damit, wie es scheint, gute Erfahrungen gemacht und
werden sie ohne weiteres wieder einführen. So wird aus D e u t sc h-
land geschrieben : „Der deutsche Bundesrat hat beschlossen, die
„Sommerzeit" in diesem Jahre bereits am IG. April beginnen zu
lassen und ihr Ende auf den 17. September festzusetzen. Diese
beiden Daten sind deshalb gewählt worden, weil man den Anfang
und das Ende der Sommerzeit auf eine Sonntagnacht legen wollte.
Im Vorjahr währte bekanntlich die Sommerzeit vom 1. Mai bis
30. September. Es herrscht nur eine Stimme der Befriedigung da-
rüber, daß man die Sommerzeit wieder bekommt. Sin wird dann
hoffentlich eine dauernde Einrichtung bleiben."

Auch in den Vereinigten Staaten ist vor einem halben
Jahre eine Bewegung ins Leben gerufen worden, um für die Ein-
führung der Sommerzeit zum Zwecke der Lichtersparnis Propa-
ganda.zu machen. Die Bewegung hat im ganzen Lande so
großen Anklang gefunden, daß der Kongreß demnächst eine Ver-
Ordnung erlassen wird, wonach die Uhren am ersten Sonntag im
Mai eine Stunde zurück zu stellen sind und am ersten Sonntag
im September wieder zur normalen Zeit vorgestellt werden. Es ist
ausgerechnet worden, daß diese vier Monate eine Ersparnis von
75,000,000 Dollar für die Vereinigten Staaten bedeuten sollen. Diese

Einrichtung kann auch in gesundheitlicher Beziehung für die Be-
wohner eines Landes segensreich wirken.

*
Im Zusammenhang mit der Möglichkeit der Einführung der

Sommerzeit wird auch die Frage der Einführung der durchgehenden,
der sog. englischen Arbeitszeit lebhaft erörtert, Die unge-
nagende Kohleneinfuhr ist hei uns die Hanptur,sache zu den viel-
leicht erfolgenden, einschneidenden Veränderungen in der Arbeits-
Zeiteinteilung in unserem Land.

Die Zentralstelle für Kohlenversorgung der Schweiz hat im
Interesse der Kohlenersparnis im Fabrik betrieb letzter
Tage folgende Mitteilung ergehen lassen:

„Mit gutem Grund ist von verschiedenen Seiten darauf auf-
merksam gemacht worden, daß durch eine Abschaffung der
Mittagspause in den Fabrikbetrieben, die nach Maßgabe des
Fabrikgcsetzes mindestens, eine Stunde betragen soll, iu vielen
Betrieben aber auf anderthalb bis zwei Stunden ausgedehnt werde
und durch die Einführung der sogenannten englischen Ar-
beitszeit namhafte Kohlenersparnisse erzielt werden könnten.
In diesen Mittagspausen pllegen in der Regel die Maschinen voll-
ständig zu ruhen, während die Dampfkessel zur Erzeugung der
für die Nuchinittagsnrbeit erforderlichen Kraft die ganze Zeit unter
Feuer gehalten werden müssen, wodurch große Mengen Kohlen
unnütz verbraucht werden. Die Kohlenersparnis, die durch Ah-
Schaltung der Mittagsruhe und deren Ersatz durch eine möglichst
kurze Pause, die den Arbeitern ablösungsweise zur Einnahme
einer Zwischen Verpflegung gewährt werden könnte, zu erzielen
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wäre, wird je nach der Dauer der Gesamtarbeitszeit, auf 8—12
Prozent beziffert.

„Ais Hindernis für die Einführung dieser Acnderung wurde
der Art. 11 des Fabrikgesetzes bezeichnet, der bestimmt, daß für
das Mittagessen um die Mitte der Arbeitszeit wenigstens eine
Stunde frei zu geben sei. Nun ist aber festzustellen, daß in dem
Bundesratsbeschluß betreffend Bewilligungen ausnahmsweiser Or-
ganisation der Arbeit in den Fabriken vom (5. November,6. De-
zember 1915 die Möglichkeit zur Einführung des ununterbrochenen
Tagesbetriebes und der Verkürzung der Mittagspause auf weniger
als eine Stunde bereits vorgesehen ist, und daß bezügliche Be-

willigungen von den zuständigen Kantonsregierungen erteilt werden
können. Betriebsinhaber, die im Interesse der Kohlenersparnis
die englische Arbeitszeit einführen wollen, brauchen sich somit
mit einem daherigen Gesuche einfach an ihre kantonale Regierung,
bezw. an das zuständige Departement zu wenden. Angesichts der
immer spärlicher werdenden Kohlenzufuhr wäre es sehr zu be-

grüßen, wenn von dieser Möglichkeit ein recht ausgiebiger Ge-

brauch gemacht würde."
Tu den Kreisen der schweizerischen Maschinen-Industriellen

wird die Angelegenheit zurzeit ernsthaft studiert. Nach Berech-

nungen der Zürcher Handelskammer könnte hei Einführung der
Sommerzeit an Beleuchtungsmaterial in der ganzen Schweiz etwa
zehn Millionen Franken erspart werden, und der Stadtrat von Zürich,
der für die Einführung der Sommerzeit ist, berechnete die Ein-

sparung Iiir die Stadt jährlich auf eine halbe Million Franken. Wo
man mit den Mitteln so knapp ist, und man Ersparnisse machen

soll, wo es irgend angeht, ist die rasche und zeitgemäße Lösung
dieser wichtigen Frage sehr zu empfehlen. Auf alle Fälle ist die

Durchführung von Veränderungen nur dann empfehlenswert, wenn
sie einheitlich erfolgen kann, denn sonst würden sich die bereits
reichlich vorhandenen Unzukömmlichkeiten nur noch um ein he-

deutendes vermehren.

Wirkerei und Strickerei

Zahlungen in Reichsmark. Zu der in der letzten Nummer dieser
Zeitschrift unter dieser Rubrik publizierten Verfügung betr. Verbot
der Bezahlung in Reichsmark zu gunsten einerim Auslande ansäßigen
Person oder Familie ist ergänzend zu sagen, daß diese Verfügung nicht
in rigoroser Weise durchgeführt wird. Nachdem infolge derselben
eine Stockung der Bezahlungen der Guthaben schweizerischer Firmen
an deutsche Kunden eingetreten war, zeigt es sich heute, daß so-

zusagen sämtliche deutschen Abnehmer ihre schweizerischen Lie-
feranten wieder bezahlen können. Es ist somit diese Verfügung
wohl jedenfalls eitie Kontrollmaßnahme, wie das deutsche Einfuhr-
verbot. Es ist wohl allgemein zu sagen, daß Artikel, für welche
die Einfuhrbewilligung erteilt wird, auch anstandslos bezahlt werden
dürfen. Da aber von heute auf morgen die Verfügung in anderer,
schärferer Weise ausgelegt und zur Anwendung gebracht werden
kann, so tut man gut. wenn möglich Bezahlung der Ware zu ver-

langen, bevor diese die Grenze passiert Hat.

Â21ÛS2Ï2 Industrielle Nachrichten

Umsätze der Seidentrocknungs-Anstalten im Monat Januar. Für
einige der wichtigeren Seidentrocknungsanstalten beliefen sich die

'Umsätze im Monat Januar auf:
1917 1916 1915

Mailand kg 589,774 580.720 480,760
1 ,yon „ 871,054 375,4112 170,675

St! Etienne „ 55,079 79,440 19,562
Tu riii „ 27,033 34,965 14,810

domo „ 24,392 22,000 18,938

Die Notierungen der Anstalten Zürich und Basel bleiben nach

wie vor eingestellt.

Beschlagnahme von Waren ans den durch Deutschland besetzten

Clebleten. Nach Mitteilung der militärischen Textilbeschaffungs

ander werden aus den besetzten Gebieten erhebliche Mengen der
auf Grund der dort bestehenden Beschlagnahme-Verordnungen he-

schlagtiahmefreien Mengen Web-, Wirk- und Strickwaren nach
Deutschland ausgeführt.

Beschlagnahme von Seidenabfällen und Bourettegarnen in
Deutschland. Die deutsche Regierung hat sämtliche im Lande
liegenden Seidenabfälle und Bourettegarne beschlagnahmt. Von
dieser Maßregel sind also nicht betroffen die Schappen und die
Rohseiden. Für Seidenabfälie und Boureltegarne hatte die Schweiz
übrigens schon seit zwei Monaten ein Ausfuhrverbot erlassen.

5É5ÉÎ5ÉÎ Ausstellungswesen.

Die schweizerische Mustermesse In Basel. Das Organisations-
komitee der schweizerischen Mustermesse, die vom 15.-29. April
1917 in Basel stattfindet, hat beschlossen, das ganze Unternehmen
in zwei Zentralen zu gliedern. Die eine wird im Stadtkasino und
in den benachbarten Räumlichkeiten untergebracht, die andere in
einem umfangreichen Ausstelhmgsbau beim alten Radisehen Balm-
liofe. Mit der Errichtung dieses Ausstellungsbaues wird in den
nächsten Tagen begonnen werden. Der Bau wird für spätere
Messen bestehen bleiben. In der Zwischenzeit wird er als ständiges
Musterlager für schweizerische Erzeugnisse Verwendung linden.

Leipziger Mustermesse. (Korr.) Den Fabrikanten in den neu-
traten Ländern, welche gewöhnt sind, ihre Erzeugnisse auf der
Leipziger Mustermesse auszustellen und dabei lohnende Aufträge
zu erhalten, wird die Nachricht willkommen sein, daß für die

Mustersendungen eine allgemeine Ausnahme von dem in Deutsch-
land bestehenden Einfuhrverbot erlassen worden ist. Die Zoll-
behörden sind allgemein ermächtigt worden, die Einfuhr von Waren,
die zur Ausstellung auf der Leipziger Frühjahrsnutstermesse be-

stimmt und als solche in den Begleitpapieren bezeichnet sind, ohne
besondere Einfuhrbewilligung zuzulassen. Diese Waren sind unter
Zollkontrolle auf das-Hauptzollamt in Leipzig abzufertigen und
stehen im Vormerkverfahren wählend ihres Verbleibes in Deutsch-
land unter Zollkontrolle. Ihre Wiederausfuhr aus dem deutschen

Zollgebiete muß dem Hauptzollamte gegenüber in Leipzig sicher-
gestellt sein. Dies wird zweckmäßig in der Weise zu regeln sein
daß die zollamtliche Abfertigung für die Eigentümer der Muster
durch Spediteure vorgenommen wird, welche sich dem Zollamte
gegenüber durch Unterschreiben eines Reverses verpllichten, für die
Wiederausfuhr zu sorgen. Geeignete Spediteure werden durch das

Llauptzollamt und durch das neugegründete Meßamt nachgewiesen.
Die Zollbehörden sind gleichzeitig ermächtigt worden, ohne

Rücksicht auf etwa bestehende Ausfuhrverbote die Wiederausfuhr
der Meßmuster aus Deutschland zuzulassen, wobei es keiner besou-

deren Ausfuhrbewilligung bedarf.

Lyoner Mustermesse 1917. Man schreibt uns: Das Comité lté-

gional in Zürich der Foire de Lyon teilt zu banden der Interns-
senten mit, daß die Abhaltung der auf die l'âge 1.—15. März
vorgesehenen Messe verschoben worden ist auf «lie. Tage vom
18.—Ml. März.

F'^en-Sachrictiten igjgjgjgj
Schweiz Zürich. Inhaber der Firma F. Stockar in Zürich 2,

welche die Aktiven und Passiven der Kollektivgesellschal't unter
der Firma „F. Stockar »V Co." in Zürich 2 übernimmt, die infolge
Austritt von Otto Pestalozzi erloschen ist, ist Felix Stockar, von
Zürich, in Zürich 7, Seidenstoffabrikation, l'ödistraße fi7. Die Firma
erteilt Prokura an Conrad Gessner.

— Willisaii. Die Kollektivgesellschal't unter der Firma
W. S urber & Co., mech. Seidenzwirnerei, in Willisau-Stadt hat
sich infolge Verkaufs des Geschäftes aufgelöst; die Firma ist nach
bereits beendigter Liquidation erloschen.

— Weberei Toggenburg A.G. (Tissage du Toggenburg S.A.)
(Toggenburg Weaving Mill Ltd.), Aktiengesellschaft mit Sitz in
Dietfurt-ßütschwil. An der ausserordentlichen General ver-
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Sammlung vom 19. Januar 1917 ist eine teilweise Statutenrevision
beschlossen worden. Gegenüber den bisherigen Eintragungen sind
folgende Änderungen hervorzuheben: Der Verwaltungsrat besteht
aus 1 bis 3 Mitgliedern. Bestellt der Verwaltungsrat aus einer Person,
so führt diese die rechtsverbindliche Unterschrift für die Gesellschaft.
Einziges Mitglied des Verwaltungsrates ist nun Max YVirth,
Spinnereibesitzer, von St. Gallen, in Dietfurt. Die Unterschriften
von Otto Keller und Dr. Armin Schweizer sind damit erloschen.

— Allgemeine T e x t i 1 - A.-0.. Zürich, Diese neugegriin-
dete Aktiengesellschaft bezweckt den An- und Verkauf, sowie die
Fabrikation von Textilwaren, besonders von Kleiderstoffen, in Wolle,
Baumwolle und Seide. Das Gesellschaftskapital betrügt Er. ,30,001).

Die Generalversammlung ist ermächtigt, das Gesellschaftskapital
bis auf 700,000 Er. zu erhöhen. Einziges Verwaltungsratsmitglied
isi, Georg Hofmeister in Zürich.

— St. G al le r Kein web é rei e n A.-G., Eich tens tei g. Nach
einer namhaften Zuwendung für die Gründung eines Altersuntei*
stiUzungsfonds für Angestellte und Arbeiter beantragt der Verwal-
tungsrat für das Geschäftsjahr 1.916 die Verteilung einer Dividende
von 10 Prozent gegen 7 Prozent im Vorjahre.

— Genf. A. Zumthor & Cic. Die Wirkwarenfabrik unter
der Bezeichnung „K. .1. Zumthor et Iiis" ist erloschen; sie wird seit
Beginn Februar unter obiger Firmierung weiter geführt.

— Niederlenz. Unter der Firma Schweizerische
Lei nen - Ind us tri c A.-G haben sich die beiden sich naheste-
henden Fabriken Le inen Weberei Schieitheim in Schlei t-
heim und die Filiale der Schweizerischen Bindfaden-
tabrik in Niederlenz, welche sich von ihrem Stammhause
in Schafihausen getrennt hat, vereinigt. Der Sitz der neuen
l'irma ist Niederlenz (Aargaul. Die Geschäftsleitung besteht aus
den Herren: .1. Bolli in Niederlenz, Direktor der Gesell-
schalt: F. Koos in Schieitheim, Vizedirektor; und
A. Fahr in Schlei tlioim, technischer Leiter. Diese Herren sind
befiig^ jg jju jjvvei die Firma nach außen zu vertreten, in dem
^inne, daß erstere zwei voll unterzeichnen und letzterer per Prokura.

— St. Gallen. Kappold&Co., A.-G., Stickerei und Texlil-
Warenfabrikation in St. Gallen, haben anläßlich der letzten General-
Versammlung die Reduktion des Aktienkapitals von Fr. 1,000,000
auf Fr. 300,000 beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft he-

trägt Fr. 200,000, bestehend aus 400 Inhaberaktien zu Fr. 500. Als
Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift wurde Herr
Caspar Glinz, Kaufmann in Rorschach, gewählt.

Oesterreich-Ungarn. Die Firma Heinrich Klinger in Wie J
die bereits Fabriken in Trautenau, Zwittuu, Preßburg, Up to Szt.
Mihlas und Sepsi Szt. Gyöi'gv besitzt, hat die Kunstseidefahrik
,,Silkin" in Pilsdorf hei Arnau endgültig in ihren Besitz gebracht.
Die Firma beabsichtigt,, das Unternehmen zu einer Weberei iimzii-
gestalten.

Mode- und Marktberichte

Wolle.
Ilie Berichte über die zur Zeit in London stattfindende

Wollauktion melden übereinstimmend, daß das Geschäft
'ebhaft und die Tendenz fest ist. Die Preise halten sich
huf der llüho der letzten Januarpreise. Bessere Sorten sind
bevorzugt,.

Lyon. Dem „Boll, du Tiss." ist zu entnehmen, daß die sonst
in der zweiten Hälfte Januar regelmäßig einsetzende Belebung des
Geschäftes dieses Jahr ausgeblieben ist. Fm übrigen sind einerseits
die Stühle noch mit Arbeit versehen, und andererseits die Produk-
tion ohnedies mehr als je eingeschränkt: letzteres aus bekannten
Gründen, zu denen sich noch die Kohlennot und die mißlichen
Transportverhältnisse gesellen. (Der Fracht- und Eilgutverkehr
war 14 Tage gänzlich eingestellt. D. lt.)

Was die Artikel anbetrifft, so sind Orôpe de Chine und Crêpe
Georgette nach wie vor stark begehrt; es liegen ferner Aufträge
vor für stranggefärbteu Satin, für ^Paillette und Merveilleux. Be-

Stellungen in Polonaises und halbseidenen Grêge-Satins sind noch
zu vergeben, doch nur zu erhöhten Preisen, da die Arbeitslöhne
eine wesentliche Steigerung erfahren haben. Die Aufträge für die
Armee und die Wollgewebe, die einer großen Anzahl von Stühlen
Arbeit verschaffen, lassen allein schon eine eigentliche Krisis in
der Seidenweberei als unmöglich erscheinen.

Technische Mitteilungen

Brennesselanbau und -Verwertung.
Von Artur Weiß, Professor der industriellen Privatwirtschafts-

lehre an der Handelshochschule, München.
(Fortsetzung.)

Und besteht nicht bereits eine ähnliche Gefahr in Ostindien?
Japan war zwar schon vor dem Kriege der größte Abnehmer in-
discher Baumwolle, während Deutschland an zweiter Stelle stand.
Während im Jahre 1910/11 Europa noch fast doppelt so viel, in
den Jahren 1911/13 noch annähernd gleichviel indische Baumwolle
bezog, wie Japan, hat sich dieses Verhältnis während des Krieges
gänzlich verschoben. Japan verarbeitet gegenwärtig mehr als 75

l'roz. des gesamten Baumwollerträgnisses Indiens, hat somit in -der
Tat ein Monopol auf indische Baumwolle. Und wenn wir der
Berichte gedenken, die im Frühjahr 1910 durch die Zeitungen
liefen und meldeten, daß die englische Regierung alle Maßnahmen
getroffen hätte, um den Baumwollanbau in Aegypten derart ein-
zudämmen. daß nur die in England allein laufenden ungefähr
16 Millionen Makospindeln mit diesem Rohstoff versorgt erscheinen,
müssen wir ernsten Sinnes in die Zukunft blicken!

Bis jetzt hatte die Baumwollfaser kaum eine nennenswerte
Konkurrenz zu fürchten, da sie nicht nur oh ihrer Eigenschaft als
Einzelzelle ohne Schwierigkeit verspinnbar ist, sondern auch ihrer
leichten Beschaffbarkeit wegen. Ist doch die Frucht der Baumwoll-
plianze eine Kapsel, in deren Fächern die typischen Baumwoll-
samen sitzen. Aus der Samenhaut wachsen die Fasern empor,
die zur Zeit der Reife die Kapseln sprengen und herausquellen.
Somit besteht die Ernte darin, die Kapseln von den Stauden zu

trennen, die Fasern aus den Kapseln zu nehmen und von den
ihnen anhaftenden Samen zu befreien. Während die ersten zwei
Arbeiten heute immer noch mit der Hand durchgeführt werden
(die in Amerika seit einigen Jahren in Verwendung stehenden
Plliickmaschinen müssen ihre Existenzberechtigung erst erweisen),
erfolgt die Absehoidung der Samen auf maschinellem Wege.

Nun eine Bemerkung wirtschaftsstatistischer Natur. Eine
Baum wollkapsel enthält zwei Dritteile ihres Gewichtes Fasern und
ungefähr ein Dritteil Samen, d. h. 100 kg geerntete Kapseln ergeben
ungefähr 66 kg Baumwolle und 34 kg Samen nebst Schalen. —
Wenn auch die von den Samen befreite „Liut"-Faser den weitaus
höchstwertigsten Teil der Plianze darstellt, gewähren auch die

' Blätter, Aeste und Stengel einen bedeutenden Verfütterimgsnutzen.
Das wichtigste Nebenprodukt ist jedoch die Baumwollsaat, die
einerseits dem Anbau, andererseits der Oelgewinnung dient. Den

von den langen Haaren befreiten Samen haften immer noch ganz
kurze Fäserchen an, die sogenannten „Linters", ein wertvolles Aus-
gangsmaterial der Papier-, Pulver und Kunstseideerzeugung.

Es darf uns somit nicht wundernehmen, wenn man nach
Gewächsen forschte, die in unsern Ländern heimisch sind und deren
Samen von Ilaaren umhüllt erscheint. So verarbeitete z. B. Ende
des 13. Jahrhunderts ein Münchener Bürger, namens Herzer, die
mit andern Fasern gemischte Pappelwolle zu verschiedenerlei Strick-
und Wirkwaren. Auch die Haare des Alpen- und gemeinen Woll-
grases. sowie die fallschirmartige Flugvorrichtung der Distelköpfe
wurden für textile Zwecke wiederholt herangezogen, doch haben
alle diese Versuche oh der Glätte und Brüchigkeit des Materials
keine sichtbaren Spuren auf dem weiten Gebiete der Textilindustrie
hinterlassen.

Die Not der Zeit lenkte unsere Aufmerksamkeit auf eine Iiis
in unsere Tage sehr gering geschätzte, ' fast allgemein mit dein
Kosenamen „gemeines lästiges Unkraut" bedachte Pflanze, die von
uuseru Vorfahren immer und immer wieder herangezogen, immer
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und immer wieder in Vergessenheit geriet, nämlich die gemeine
I irennessel.

Bereits Nestor gedenkt des aus Nesselgarn erzeugten Segel-
leinens; die bayerischen Intelligenzblätter der Jahre 1775, 1784,
1786, 18(16 bringen neben dem Duisburgischen gelehrten und
gemeinnützigen Beiträgen des Jahres 1779 so ziemlich alles über
den Anbau, die IMlege und Ernte der Brennessel, über die Baser-

gewinnung und Verspinnung, sowie Verwertung ihrer Blätter und
Abfälle als Butter für Vieil und Geflügel, so ziemlich idles, was
in dem 1881 zum zweitenmal erschienenen Buche „Ramie. Rheea,
Chinagras und Nesselfaser" von Bouchée und Grothe, und
nach ihnen in der neuern Literatur der jüngsten Zeit als Novum
erwähnt wird.

G. It. Böhmer berichtet im Jahr 1791 in seiner „Technischen
Geschichte der Bilanzen" von einer Nesselrrianufaktur, die bereits
1728 iri Leipzig bestanden hat und eine für die damalige Zeit be-

trüchtliche Anzahl von 7 Gesellen beschäftigte. Auch den Bing-
hindern war eine Wichtigkeit, der Nosselpllanze eine verspinnbare
Baser abzuringen, nicht entgangen; sie schrieben Ende der 60er
Jahre einen sein- namhaften Breis für eine brauchbare Easeraufschließ-
ungsmethode aus, doch scheint es den englischen Fachleuten nicht
gelungen zu sein, den Siegespreis davon, zu tragen. Bast gleich-
zeitig hatten die Deutschen die Tragweite der Nesselfrage erkannt
und 1876 eine eigene Behörde, die Nesselkommission zu Berlin mit
der Lösung dieser Brage, und zwar unter der Bührung Bouchées
und G rot h es betraut. Hand in Hand mit den Deutschen gingen
die Österreicher. Hervorragende Gelehrte wie Wiesner und

Haberlandt wandten dem Nesselproblem ihre vollste Aufmerk-
samkeit zu und wenn die letztgenannten zwei Borscher demselben
nicht die gleiche Bedeutung beimaßen wie ihre deutschen Kollegen,
so erschien diese Brage dennoch in den Mittelpunkt der öffentlichen
Aufmerksamkeit gerückt.

(Bortsetzung folgt.)

Sprechsaal <•££»

Anonymes wird nicht berücksichtigt. Sachgemäße Antworten
sind stets willkommen und werden auf Verlangen honoriert.

F rage 201.")

Aus Theorie und Praxis.
Ich bin in der Schat'tweberei mehr oder weniger noch

ein Neuling. In meiner beruflichen Tätigkeit kommen mir
in der jüngsten Zeit oft krasse Widersprüche vor gegenüber
den allgemein geltenden Grundsätzen. Dabei gelange ich je
länger je mehr zu der Ueberzeugung, daß die Theorie über
die Dispositionslehre, wie sie z. B. an einzelnen Fachschulen
gelehrt wird, absolut nicht mit den praktischen Anordnungen,
Neuerungen und Verbesserungen, wie sie in einem fort-
schrittlichen Betrieb zu finden sind, übereinstimmt. Ich
gestatte mir daher an die Herren Theoretiker und Praktiker
einige Fragen:

Wir haben ein Streifenmuster, sog. Pékin, mit 8er Atlas-
bindung und Gros de Tours. Bei der Gros de Tours-Bindung
sind einzelne Bindepnnkte weggelassen, so daß dieselbe als
Armure wirkt. Der Atlas ist bei 75er-Stich per frz. Zoll zu
4 und 6 Faden lfach, der Gros de Tours zu I Faden 3fach

per Bohr eingestellt. Beide Bindungen worden auf 8 Flügel
eingezogen. Die totalen Fadenverhältnisse sind folgende:

Satinkette 3552 Fäden lfach
Armürekette 1092 Fäden 3fach =-3276 Fäden lfach.
Die Hebung beträgt bei der Atlasbindung 3552:8 — 414

Fäden per Schuß.
Bei der Arm (Ire ist dieselbe folgendermaßen:

*) (Zfeser Fro^« fasse« «vV wferfer e/«e jßwbW/n 2'« ««-
swer ZelfiWjg" crsfe/ic«, rffe m /rä/iern /«Are« ö/fers
w/wte, /«/o/ge ife« «7cA? gewlfge««! ««xaa'eö/öe« /fe«a'fe««g da««
aber «nc/i a«ü ««<7; «'«g/fe/. /«(fem sie «an u7e<fer «ii^ewunme/i
wtVrf, /io/fe« w>»V n«/ fiewà7«a«^ seitens der Frayer a/iü
Dea«fworfer ««/ de« ferse/Hedene» GeG'ete« ««serer scAwefj?e-
riscAe« 7'eDcfîA'wâîtsfrî'e.

1. und 2. Schuß 273 dreifache Fäden;
3. und 4. „ 546 „ „
5. bis 8. „ 409 „ „
9. und 10. „ 546 „

somit ergibt sich bei dieser Bindung eine durchschnittliche
Hebung von 436,6 oder aufgerundet 437 dreifachen Fäden
per Schuß. Die Hebung der Armüre ist also durchschnitt-
licli fast genau drei Mal so schwer wie diejenige des Satins,
d. h. bei der Satinkette wird per Schuß '/a der gesamten
Fäden und ein Flügel 12'/a Prozent gehoben, bei der
Armürekette aber schwankt die Hebung zwischen 273—546
dreifachen Fäden 25—50 Prozent der Kette und 2—4
Flügel, somit ebenfalls 25—50 Prozent des Geschirres.

Ich bin nun der Ansicht, daß nach dem Grundsatz: schwere
.Hebung vorn auf dio Maschine (Hochfachmaschine), der Satin
ins I.Chor (hinten) und der Gros de Tours, bezw. die Amüre
ins 2. Chor (vorn) einzuziehen seien.

Fin älterer, erfahrener Theoretiker ist gegenteiliger An-
sieht; er würde die Satinkette vorn anordnen, weil dieselbe
nur einfach ist und weil infolge der dichten Einstellung die
Reibung im Geschirr eine größere sei.

Welches ist nun die richtige Anordnung und welches sind
die maßgebenden Gründe, die für dieselbe sprechen V Sind
die Verhältnisse bei Hoch- und Tieffachmaschine dieselben?

Ferner ersuche ich noch cm gefi. Beantwortung folgender
Fragen: Welches ist boi Duchesse, doublo face, die vorteil-
haftere Geschirranordnung, chorweise getrennt, d. h. leichte
Hebung hinten und schwere Hebung vorn, oder die beiden
Chore in einander gemischt, d. h. ein Flügel leichte Hebung
und ein Flügel schwere Hebung? Was für Gründe sprechen
für die erstere und was für Gründe für letztere Anordnung?

Zwanzig Jahre Stellenvermittlung.
Die Ve r w alt u ngs ko m m is s i o 11 der St el le 11 ver-

m i 111 u n g des Schweizerischen Kaufmännischen
Vereins hält alljährlich eine Anzahl Sitzungen ab, 11111 die
jeweils vorliegenden vielerlei I raktanden zu erledigen, welche
die Ueberwachung und zeitgemäße Entwicklung dieser wich-
tigen Institution mit sich bringt. Der V erwaltungskommission
gehören, in verschiedenen Hauptorten unseres Landes wohn-
ihafte, bewährte Vertrauensmänner des zurzeit 20,000 Mit-
glieder (wovon Stellungen und '/? selbständig) zäh-
lenden Schweizer. Kaufmännischen Vereins an. Sie wird
seit Jahren durch Herrn Jacques Aebli in Zürich präsidiert,
schon seit 1870 Mitglied und seit langer Zeit Ehren-
niitglied des Schweizer. Kaufmännischen Vereins. /Da die
Stellenvermittlung des Schweizer. Kaufmännischen Vereins
seit der Gründung des Vereins ehemaliger Sei-
denwebschtiler Ziiricli auch die Stellenvermittlung für
dessen Mitglieder besorgt, so ist letzterer durch eine von
der Generalversammlung bestimmte Persönlichkeit mit be-
ratender Stimme in der Verwaltungskommission vertreten,
zurzeit durch Schreiber dies. Dieses zur Orientierung für die

Mitglieder des Vereins e. S. Z. und die Industriellen, die
über den Kontakt dieses Vereins zur Stellenvermittlung des
Schweizer. Kaufmännischen Vereins vielleicht noch unge-
nügend informiert sind.

Die letzte Sitzung der Verwaltungskommission der Stellen-
Vermittlung fand Sonntag den 11. Eebruar im Sitzungszimmer
des prächtigen neuen Vereinshauses, Ecke Talacker-Peli-
kanstraße in Zürich statt. Nach Erledigung der offiziellen
Traktanden, was bis mittags 1 Uhr dauerte und nach Ein-
nähme eines gediegenen Mittagsmahles im Gesellschaftszimmer
des unten befindlichen Restaurants, das dem Wirt, Herrn Baer,
alle Ehre machte, schloß sich ein kleiner Festakt an, der hier
besondere Erwähnung verdient.

Mit dieser Sitzung zusammenfallend sind es nämlich ge-
radeaus 20 Jahre gewesen, seit Herr Albert Hofammann
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die Leitung" des Stellenvermittlungsbureaus des Schweizer.
Kaufmännischen Vereins übernommen und dasselbe in ge-
treuer Pflichterfüllung in vorbildlicher Weise zu schöner Ent-
wicklung und grobem Ansehen in der Geschäftswelt gebracht
hat. Herr Aebli gab diesem Ereignis in beredten Worten
Ausdruck, an alte Erinnerungen anknüpfend, wie Herr Hof-
ammann nach Absolvierung seiner Lehrzeit in einer ziirche-
rischen Seidenstoff-Fabrik nach London gelangte und dort
interimistisch die stark verfahrene Filiale der Stellenver-
mittlung wieder ins Geleise gebracht hatte. Als es dann vor
20 Jahren galt, den geeigneten Mann als Leiter für die Stellen-
Vermittlung des Schweizer. Kaufmännischen Vereins zu finden,
da habe man sich an Herrn Hofammann erinnert, der in-
zwischen, nach Zürich zurückgekehrt, in einer Seidenstoff-
Firma sich betätigte. Herr Hofammann habe sich damals
bereit erklärt, das Amt zu übernehmen und man könne sich
dazu nur beglückwünschen, denn er sei der richtige Mann
für dieses verantwortungsvolle Amt gewesen. Wer sich einer
solchen Tätigkeit widme, müsse aus sich heraus mehr geben
können, als dafür als Anerkennung geboten werde und das
habe Herr Hofammann stets getan. Mit diesen Worten über-
reichte Herr Aebli als Zeichen der Wertschätzung seitens des
Kaufmännischen Vereins ein prächtiges Geschenk, das Herr
Hofammann sichtlich bewegt und erfreut entgegennahm,
dabei das, wie er meinte, zu reichlich gespendete 1 ,ob ab-
wehrend.

Auch die andern Mitglieder der Verwaltungskommission
würdigten anschließend die Verdienste des Herrn Hofam-
manns um die Entwicklung der Stellenvermittlung des
S. K. V. in mancherlei anerkennenden Worten.

Was den Verein ehemaliger S e i d e n w e b s c h ü 1 e r
Zürich betrifft, so dürfen auch wir uns diesen ehrenden
Aeuüerungen zur 20jährigen Tätigkeit des Herrn Hofam-
mann voll und ganz anschließen. Es sind nun bereits 22 Jahre
verflossen, wie Herr Aebli bei diesem Anlaß erwähnte, seit

unser Verein durch die Stellenvermittlung mit dem Schweizer.
Kaufmännischen Verein in Verbindung steht. In dieser langen
Spanne Zeit ist nie etwas vorgekommen, das zu irgend-
welcher Verstimmung Anlaß gegeben hätte und man darf
wohl sagen, daß Herr Hofammann durch sein jederzeit takt-
volles entgegenkommendes Wesen dazu sein bestes beige-
tragen hat.

Schreiber dies gab hievon anläßlich dieses kleinen Fest-
aktes Ausdruck, dabei einige der Punkte berührend, deren
Vorhandensein bis anhin die Dienste des Stellenvermitllungs-
bureau für unsere Vereinsmitglieder nicht so voll und ganz
zur Entfaltung bringen ließen, wie es wünschenswert ge-
wesen wäre. Einer dieser Punkte liegt in der Art unserer
Seidenindustrie als Modenindustrie begründet. Wenn die
Seidenindustrie gut geht, liegen gewöhnlich wenig Aninel-
düngen von Stellensuchenden beim Stellenvermittlungsbureau
vor, weil dann meistens alle Leute beschäftigt sind. Trotz
wiederholtem Ersuchen melden sich in solchen Zeiten wenig
Stellensuchende beim Stellenvermittlungsbureau an und könne
dann allfälligen Anfragen von Firmainhabern nicht genügend
entsprochen werden. Umgekehrt, wenn die Industrie nur
flau beschilftigt ist, liegen vielleicht ziemlich Anfragen von
Stellensuchenden vor, aber diese können nicht plaziert werden,
weil man keine Leute braucht. So kann man es in erstem
ball den Prinzipalen, im letztern den Stellensuchenden nicht
recht machen und dann kommen die Kritiken, die die Stellen-
Vermittlung für das verantwortlich machen wollen, was in
der Macht tier Verhältnisse begründet liegt. Hie und tla
vernimmt man auch eine Aeußerurig, als ob die Stellenver-
mittlung die Mitglieder des Kaufmännischen Vereins vor den
Mitgliedern des Vereins ehemaliger Seidenwebschüler be-
günstige. Auch dieses ist hinfällig, denn wie Schreiber dies
wiederholt konstatieren konnte, werden in unparteiischer
Weise diejenigen Bewerberpapiere eingereicht, die in den
vorliegenden Fällen wohl am besten entsprechen und ist die

Entscheidung doch jeweils Sache der Firmainhaber.

Wenn seit Kriegsausbruch die Stellenvermittlung von
Seite der Mitglieder des V. e. S. Z. wenig benützt worden
ist, so ist das dem Einfluß des Krieges auf den Gang der
Seidenindustrie zuzuschreiben. Wie die Gegenwart neuer-
dings zeigt, ist man nie vor Stockungen sicher, dazu kommt
die fortwährende Mobilisation, so daß die Situation für Stellen-
Wechsel in der Textilindustrie nicht sehr einladend ist. Mit
Einfuhrung des abgekürzten Lehrganges an der Zürcher
Seidenwebschule, der anstatt zwei Jahre nur noch zehn Monate
beträgt, werden zudem weniger Leute und diese weniger
umfallend ausgebildet als früher, was natürlich auf die Fre-
quenz der Stellenvermittlung auch von Einfluß ist. Nach
Friedensschluß dürfte in den obwaltenden Verhältnissen sich
manches ändern und der Kontakt mit der Stellenvermitt'ung
des Schweizer. Kaufmännischen Vereins wieder reger werden.

Zum Schluß äußerte Schreiber dies bei diesem Anlaß
die Anerkennung für die rege Unterrichtstätigkeit des
Schweizer. Kaufmännischen Vereins und den zeitgemäßen
Ausbau derselben, und wünschte den mancherlei Vorbild-
liehen Institutionen ties Kaufmännischen Vereins in Zürich,
wozu der Zentralsitz der Stellenvermittlung mit seinen zahl-
reichen Filialen im In und Ausland gehört, ein ferneres
gutes Gedeihen. Diesen Wünschen werden sich die Mit-
glieder des Vereins Ehema'. Seidenwebschüler Zürich gerne
anschließen und werden wir gerne auch fernerhin in gutem
Kontakt mit der gemeinsamen Stellenvermittlung und ihrem
tüchtigen Leiter zu verbleiben suchen. F. K.

Kaufmännische Agenten

Vertreterprovision und Kriegs-
ernährungsamt.

Eine vom Verein Berliner Agenten einberufene Ver-
sammlnng von Vertretern der Lebensmittelgewerbezweige,
die kürzlich in der Berliner Handelskammer stattfand, be-
schäftigte sich mit den von einer Reihe von Konserven-
fabriken mittels Rundschreiben an ihre Vertreter erlassenen
Kündigungen, die in dem Rundschreiben auf das Kriegs-
ernährungsamt zurückgeführt worden waren, das sich gegen
die Agentenprovision ausgesprochen habe.

In der Versammlung wurde von dem Vorsitzenden des
Zentralverbandes deutscher Handelsagentenvereine, Gfrörer,
Mitglied der Handelskammer Berlin, und Generalsekretär
Di'. Behm über die beim Kriegsernährungsamt unternom-
menen Schritte berichtet. ' Es habe sich dabei heraus-
gestellt, daß die von den Konservenfabrikanten in ihrem
Rundschreiben dargelegte Auffassung über die Stellung-
nähme des Kriegsernährungsamtes nicht richtig sei. Die
volkswirtschaftliche Abteilung des Kriegsernährungsamtes
habe nach der mit ihr gehabten Besprechung nicht die Ab-
sieht, einen Stand auszuschalten, der nützlich wirkt. Es wurde
ausdrücklich erklärt, daß, falls jetzt Konservenfabrikanten
ihren Vertretern die Provision zahlen, die Volkswirtschaft-
liehe Abteilung des Kriegsernährungsamtes nicht im min-
desten daran denke, daraus den Schluß zu ziehen, daß die
Konservenindustrie noch zu hohe Gewinne erziele und deshalb
die Preise herabgesetzt werden müssen. Es wäre im Gegen-
teil sehr wünschenswert, daß die Konservenindustrie ans
den ihr zugestandenen Gewinnen den Vertretern die Provision
zahle, damit diesen über die schwere Zeit hinweggeholfen
werde.

Der Zentral verband deutscher Handelsagenten hat, wie
der Vorsitzende weiter mitteilte, zugesagt, sich seinerseits
ebenfalls mit der Konservenindustrie ins Einvernehmen zu
setzen, damit die offenbar unrichtige Auffassung der Kon-
servenfabrikanten über die Sachlage klargelegt und die An-
gelegenheit damit beigelegt wird. Das Kriegsernährungsamt
erkennt, wie der Vorsitzende weiter bemerkte, den Vertreter-
stand, so weit er tätig ist, durchaus an.
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Die Versammlung faßte nach längerer Aussprache eine
Entschließung, in der die unrichtige Voraussetzung, auf der
das Rundschreiben der Fabrikanten beruht, zurückgewiesen
wird und alle Bestrebungen, die sich darauf richten, den
volkswirtschaftlich wertvollen Vertreterstand auszuschalten,
verurteilt werden.

Der Agent, der bei Vertragsabschluss als
solcher nicht zu erkennen ist, handelt als

Kommissionär.
I Trtoil des Reichsgerichtes vom t. Dezember 1010,

mitgeteilt durch den „Handelsagent", das Organ der
•österreichischen Handelsagenten-Vereinigung.

In Maklerkreisen herrscht vielfach die Gewohnheit, bei

Vertragsverhandlungen die Namen der beteiligten Firmen
bis zum Abschluß des Geschäftes geheimzuhalten, um nicht
durch vorzeitige Bekanntgabe einen direkten Geschäfts-
abschluß und damit einen Verlust der Provision herbeizu-
führen. Diese Vorsicht darf jedoch nicht so weit gehen,
daß bei dem Agenten der Wille, in fremdem Namen zu
handeln, nicht mehr zu erkennen ist, da für diesen Fall
>5 164 BGB. vorschreibt, daß der Mangel des Willens, in

eigenem Namen zu kontrahieren, nicht in Betracht kommt;
(1. h. der Agent wird selbst durch den Vertrag gebunden,
nicht aber derjenige, für welchen er handeln wollte. Aller-
dings braucht der Agent nicht ausdrücklich zu erklären, daß

er in fremdem Namen handeln will; es genügt vielmehr, wenn
die Umstände dies ergeben.

Ifiezu dürfte der folgende Rechtsstreit von Interesse
sein: Die Firma E. L. in Hamburg, von tier in Handels-
kreisen bekannt war, daß sie sich überwiegend mit der Ver-
mittlung fremder Geschäfte abgab, trat am 23. September
1914 an die Firma S. in Krimmitschau mit der Frage heran,
ob sie augenblicklich Baumwolle abgeben könne ; sie wäre
in der Lage, einen Abnehmer zu finden, bäte sich aber aus,
in den Preis eine Provision von ''/i P-'ozent einzuschließen.
Mach einigem Hin und Her kam ein Verkauf zu stände, über
den die Firma F. A: L. an die beiden Kontrahenten, die
Firma S. als Verkäuferin und die Firma B. it Co. in Ham-

burg als Käuferin, am 6 Oktober je einen Schlußschein aus-
stellte, Unmittelbar darauf erklärte die Verkäuferin, die Ware
sei inzwischen anderweit verkauft. Die Folge war, daß die
Firma B. gegen die Firma S. Klage auf Schadenersatz wegen
Nichterfüllung des Vertrages erhob. 'Die Beklagte machte
geltend, daß sie mit der Klägerin Überhaupt kein Geschäft
abgeschlossen habe, sondern nur mit der Firma E- & L.
Gleichwohl nahm das Landgericht (Kammer für Handels-
sachen in Zwickau) das Zustandekommen eines Kaufver-
träges zwischen den Parteien an und gab der Klage statt.

Das Oberlandesgericht Dresden wies dagegen die Klage
ab, und zwar aus folgenden Gründen: Nach den ganzen
Umständen konnte die Beklagte nichts anderes annehmen,
als daß die Firma E. & L im eigenen Namen abschließen
wollte. Sie konnte nicht auf den Gedanken kommen, daß
sie es bei den Vertrags Verhandlungen mit einer Vertreterin
der Klägerin, deren Namen sie überhaupt nicht kannte, zu

tun hatte. Es mag sein, daß auch der Beklagten bekannt

war, daß sich die Firma E. & L., eine Maklerfirma, vor-
wiegend mit Agenturgeschäften befaßte und nur selten

Propergeschäfte abschloß. Dies schloß aber nicht aus, daß

die Firma F. 4: L. im vorliegenden Italie als Kommissionär
auftrat, d. h. in eigenem Namen für Rechnung eines Hinter-
mannes kaufte. Der zwischen der Beklagten und der Firma
E. & L. gepflogene Briefwechsel li£ß aber auch nach dieser

Richtung keinerlei Vermutung aufkommen. Selbst wenn aber
die Beklagte die Eigenschaft der Firma E. & L. als Koni-
missionärin vermuten mußte, wäre doch nur ein Vertrag
zwischen diesen beiden zu stände gekommen, welcher der

Klägerin nicht das Recht geben würde, gegen die Beklagte

unmittelbar vorzugehen. Der Tatsache, daß die Firma E.
(fe L. darauf bestand, in den Preis eine Provision von ''/-i Pro-
zent einzusetzen, brauchte die Beklagte nicht unbedingt zu
entnehmen, daß sie es mit einer Agentin zu tun hatte, da
in der Praxis oft genug auch Kommissionäre sich von beiden
Seiten Provisionen zusichern lassen. Es ist hieraus kein
Schluß auf den Willen der Gegenseite zu ziehen, nicht in
eigenem, sondern in fremdem Namen zu handeln. Auch der
Wortlaut der mit der Firma E. & L. geführten Korrespon-
denzen ließ keinen sicheren Schluß für die Beklagte zu, daß
sie an einen andern, als den Gegenkontrahenten verkaufe.
Die Maklerfirma war an sie herangetreten mit der Mitteilung,
daß sie Interesse für Baumwolle habe und eventuell ein Ge-
schäft zum Abschluß bringen könne. Die Beklagte ant-
wortete, es sollte sie sehr freuen, wenn sich ein Abnehmer
für die näher bezeichnete Ware finden würde, sie sähe dem
Verkauf entgegen. Diese Redewendungen sind durchaus
verträglich sowohl mit der Annahme, daß die Maklerfirma
als Agentin, wie auch als Kommissionärin in Tätigkeit treten
wollte. Es ergab sich aus ihnen nur, daß die Firma E. & L.
abschließen wolle, so bald sie einen Abnehmer habe ; da-

'

rüber, ob sie sogleich im Namen ihres Hintermannes ab-
schließen wollte, war aus der Korrespondenz nichts zu eut-
nehmen. Die Klage war daher abzuweisen.

Gegen diese Entscheidung wandte sich die Klägerin mit
der Revision ans Reichsgericht. Es wurde von ihrer Seite
darauf hingewiesen, daß es zwar vorkommen könne, daß
der Kommissionär sich sowohl von dem Kommittenten, wie
auch von dem Verkäufer eine Provision geben lasse, daß
ein solches Vorgehen aber immerhin ein so ungewöhnliches
sei, daß die Beklagte aus der Tatsache, daß die Makler-
firma von ihr die Einsetzung einer Provision beanspruchte,
den Schluß ziehen mußte, daß die Firma E it E. als Agentin
auftrat Die höchste Instanz hob das angefochtene Urteil
auf und verwies die Sache zur erneuten Verhandlung an das
Oberlandesgericht zurück. (Aktenzeichen: II, 377/16.)

#1# Totentafel

f Seidenfabrikant A. Brunner in Männedort. Am 21. Februar
starb im Alter von SO .Fahren Seidenfabrikant A. Brunner in Miin-
nedorf. Er war bis in die letzten Tage eifrig im Geschäft betätigt,
das er aus kleinen Anfängen zu .schöner Entwicklung gebracht hat.
Mit der Technik in der Industrie durch seine Tätigkeit aufs beste

vertraut, hat er durch eigenes Nachdenken und Pröbeln auch bei

scheinbar Nebensächlichem immer den besten Arbeitsvorgang zu
erreichen gesucht. Wir haben in der Mainummer letzten Jahres

einen Artikel über seine Patent-Universalsortierwage gebracht, deren

Konstruktion kennzeichnend für die bis in die letzten Tage vor-
hatidene Geistesschärfe und erlinderisehe Betätigung des Verstor-
benen ist. Seidenfabrikant A. Brunner wird in der „Zürichsee-
Zeitung" folgender, gut charakterisierender Nachruf gewidmet:

Mit Seidenfabrikant Albert Brunner ist ein Mann von
außergewöhnlicher Tatkraft und berullichen Fähigkeiten aus dem
beben geschieden. In der gedrungenen, kleinen Figur steckte eine

Energie, die oft zur Bewunderung hinriß. Brunners ganzes Bebens-

prinzip hieß: ich will, und das konnte er dann bis zur Rück-

sichtslosigkeit durchsetzen. Lag eine Unternehmung einmal im
lie reich seines Interesses, so kannte er auch keine Kollisionen mehr
und dem eisernen Willen mußte sich der vorgezeichnete Weg öffnen.

Am Bachtel, in Wernetshansen, sog er die Alpenluft seiner

Heimat und Kindheit ein und kqjn als Knabe an den See, wo' er
1850 in einem Baumwollgeschäft in die Lehre trat. Sehr bald
strebte er nach Selbständigkeit, gründete ein Ladengeschäft und

ging zur Fabrikation von Banmwolltiieheru und Bettdecken auf
Handstühlen über. In den siehenziger Jahren sodann machte er die

ersten Versuche in der Seidenbranche, ließ nach eigenen Ideen

Jaquardstühle anfertigen, ging 1884 zum mechanischen Betrieh über

und vergrößerte nach und nach seine Fabrikanlagen in Männedorf,
denen er in den letzten Jahren noch eine eigene Zwirnerei anfügte,
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während er durch einen früheren Ankauf der Weberei Waldshut
sich die Konkurrenzfähigkeit im Auslandshandel sicherte. Für alles

hatte Brunner ein offenes Auge und ein lebendiges Interesse, selbst

für die Politik fand er Zeit und eiferte seinerzeit für die demo-
kratische Umgestaltung der Zürcher Verfassung. In „seinem" Kanton
freilich gab es nur einen Willen und einen Weg, nur ein
Hecht: sein Diktat!

In der Gemeinde förderte der Verstorbene frühzeitig die Kisen-

bahnbeatrebungen, die Quellwasscrversorgung und die Einführung
der elektrischen Energie, die er sich anfänglich als einer der ersten

am See selbst erzeugte. Den eminenten Wort unserer Wasser-

kräfte in der Schweiz hatte er bald erkannt und schon vor Jahr-
zehnten auf die Notwendigkeit der Elektrifizierung der Bahnen

hingewiesen.
Achtzig Jahre alt durfte der kleine große Mann mit dem |ia-

triarclmlischen Bart werden und nur zwei kurze Tage waren seine

Lebensgeister im Banne des Todes: ein freundliches Geschick, das

nicht jedem Sterblichen blüht!
Theodor Schlumberger f. In Freiburg i. B., wo er sich vor-

übergehend aufhielt, ist der M ül hauser Großindustrielle,
Geh. Kommerzienrat Theodor Schlumberger nach kurzer
Krankheit im Alter von 77 Jahren gestorben. Als einer der bedeu-

tendsten Vertreter der elsftßischen Industrie und ehemaliger Reichs-

tagsabgeordneter war Theodor Schlumberger weit über die Grenzen

der Reichslande hinaus bekannt und geachtet.
Aus dem Lebenslauf dieses bedeutenden Industriellen ist fol-

gendes mitzuteilen. Am LH. Mai 1810 in Mülhausen geboren, lie-

suchte er dort das Gymnasium und studierte dann 1857 bis 1801

in Paris, wo er sich im Ingenieurfach als Techniker ausbildete.
Nachdem er auf Reisen seine Kenntnisse in praktischer Hinsicht
erweitert, trat er als technischer Leiter in das väterliche Geschäft
(Weberei und Druckerei) ein* das unter seinem Ejnlluß kräftigem-
[lorblühte. Als großzügiger, weitblickender Industrieller erwarb er
sieb durch sein Beispiel auch um die Mülhauser Industrie im all-
gemeinen reiche Verdienste. Auch pnlilisch ist Schlumberger her-

vorgetreten. Im Jahre 11H10, wo die bürgerlichen Parteien Miilhau-
sens sich gegen die sozialdemokratische Hochflut zusammenschlössen,
wurde er als Kompromißkandidat der Bürgerlichen in den deutschen

Reichstag entsandt, dem er Iiis Ende 11)00 angehorte. Im Reichstag
war er Hospitant der nationalliberalen Fraktion. Hie Entwicklung
der Reichspoliiik und der Politik in den Parteien ließ ihn dann von
einer weitem Kandidatur zurücktreten. In der engern Heimat gc-
hörte er als Vertreter der Handelskammer Mülhausen und Nach-
folger Eduard Köchlins der Ersten Kammer des Elsässisch-Lolhrin-
gischen Landtages an. Mit besonderm Erfolg war er als Mitglied
der Mülhauser Handelskammer sowie als Aufsichtsrat verschiedener
großer industrieller Unternehmungen und Finanziristitute tätig.

Schweiz. Kaufmännischer Verein,

^ Cllptratbureau für Stellenvermittlung, Zürich. Sihlstr. 20.

Sihlstrasse 20 — Telephon 3235
Fiir die Herren Prinzipale sind die Diensie des Bureau kostenfrei

I
Vermittlung von Stellen jeder Art für technisches Her-

sonal aus der Seidenbranche: Webereidirektoren, Disponenten,
Webermeister, Ferggstuben-Angestellte, Anrüster, Dessina-
teure etc.

Die Mitglieder des Vereins ehemaliger Seidenwebschüler
können sich beim Zentralbureau für Stellenvermittlung in Zü-
rieh gratis einschreiben, indem die Einschreibegebühr von
Er. a.— aus der Vereinskasse bezahlt wird. Anmeldeformulare
werden gratis abgegeben. Der Anmeldung ist jeweilen die letzte
Vereins-Beitragquittung beizufügen. Fiir ausgeschriebene Stellen
werden SpezialOfferten entgegengenommen, die direkt an den
Schweizer. Kaufm. Verein, Stellenvermittlung. Sihlstrasse 20 einzu-
senden sind.

F 946 Deutschland. — Seidenstoffweberei. — Tüchtiger, erfahrener
Webermeister.

Frankreich. — Tüchtiger Webermeister mit ordentlichen Kennt-
ilissen im Französischen.

J.A.Gubelmann Mecli. Werkstätte Rapperswil
Telephon 158 Fabrikation von ""

Weberscliiffli (Schützen) für Seiden- und lîaum
Wollweberei mit oder ohne Fadenbrems- und
Rückzugvorrichtung'.

Blecliconnus-Spulen.
Brochierschifflt mit pat. Fadenspannung.

Windmaschinenspindeln (Patent).

Rispeschnürzwirn-Apparate, Spiralfedern.
Ratièreukarten u. -Nägel, Wechaelkarten etc.

Spezialität: Massen-Artikel in Draht und Blech.

Imprägnier-Verfahren
bewährtes, hur für sauer gefärbte Stoffe (Wolle, R'wolle),
zu verkaufen. Die Kleider können mit Benzin gewaschen
und sauer gefärbt werden und bleiben wasserdicht.

Offerten Postfach 17653 Badeu (Schweiz)., it27

Mitteilungen

Für 20,009 Mark Seidenstoffe erbeutet haben Einbrecher, die

in der Nacht zum Freitag die Blusenkonfektionsfinna Behrendt
& Martin, Berlin, Alte Jakobstrasse 54/55, heimsuchten. Die
Diebe gelangten durch eine über dem Geschäftslokal befindliche
leere Wohnung in die Geschäftsräume der Firma und suchten sich
dort mit großer Sachkenntnis die besten und teuersten Stoffe aus,
die sie auch unbehelligt fortschaffen konnten. Der Schaden ist

Redaktionskomitee: Fr. Kaeser, Zürich (Motropol),
Dr. Th. Niggli, Zürich 2, A. Frohinader, Dir. d. Webschule Wattwil,
Mitarbeiter des Schweiz. Wirkereivereins: Dr. C. Staehelln, Zürich 1

Webeblätter-Fabrikation
für Seide, Baumwolle, Sammef etc. etc.

Sehr leistungsfähig In feinsten und groben Blättern

Rispeblätter, Figurenblätter, Doppelblätter

Hch. Stauffacher, Schwanden <ia Glarus)

Die neueffe
elekfrdfche
Glühlampe

Erhältlich bei
Elektrizitätswerken und Jnftallafeuren.

Sieiueus-
Schlickert-
werke,
R. in. k. M,,
Zürich
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Für

IMPORT-SENDUNGEN
aus

Frankreich, England, Ameri
empfehlen wir unsere eigenen Niederlassungen in

BORDEAUX
2, Rue Lal'ayette

CETTE MARSEILLE
2, Quai Aspirant Herbert 76, Rue de la République

Unser Haus in

126, Rue de Provence PARIS Rue de Provence, 126

sowie unsere Niederlassung am Uebergangspunkt

1, Avenue de la Oare BELLEGARDE Avenue de la Gare, 1

stehen für Auskünfte aller Art zur Verfügung unserer werten Kundschaft.

H
} L©

Basel, Genf
8t C? A.-G.

St. Gallen J

am Sliick oder pibl?
Gelt. Offerten suli Chiffre
M 976 Z m Publlcitas A.G.
Zürich, Bahnhofstrasse 51

1 r,->G

+
Für Spinnereien.

Gebrauchtes, gut erhaltenes

Bandeisen
95. 98 h. 30 hihi, von Baum-
wollballnn kaufen u. erbitten'
Offerten mit. Chiffre OF804A
an Orell Flissli- Annoncen,

^Zürich, Bahnhofstr. fil. (1517

//7S£/7JT7» /
/uifi6i( in </en t/iiiei <nn.f/en
n'ftci" 7 '«?x07- /n r< u.so i e rG< / <7i

«t7tiuf/«n'iew .Er/off/.

ßöllmüller & fiäriny, Rrchitekten
5t. Gallen und Wattwil

empfehlen sich für sacligernässe Entwürfe und flusführungs-
plane, Berechnungen u. Bauleitung Von Webereien, Spinnereien
und ähnlichen Fabrikbauten. - Referenzen über ausgeführte

Anlagen zur Verfügung.

Londoner Agentur, seit 1885 etabliert, ausschließlich für Groß-
bändet und Ueberste, würde eine erstklassige schweizerische oder
französische Fabrik für k>2.">

Bänder, Flaus usw.
welche bereits mit den führenden Häusern in Verbindung steht,
vertreten. Man wende sieh an: 1558 Sells Advertising Offices,
Fleet Street, London.

Seriöser, tüchtiger Mann sucht Stelle
in Weberei oder Textilmaschinenläbrik. — Suchender ist gelernter
Mechaniker, Absolvent der Seidenwehschule Zürich u. angehender
Maschinentechniker. Prima Zeugnisse und Referenzen.

Offerten unter Chiffre A ß 1591 an die Expedition d. Blattes.

36jähriger, tatkräftiger

Textil-Fachmann
und Kaufmann, militärfrei, mit vielseitiger Erfahrung,
leitend tätig gewesen, sucht Arbeitsfeld. Betriebsleitung,
Stütze der Direktion, Vertreter, Reisender, Bureau oder
Beteiligung. In- oder Ausländ.

Offerten erbeten unter Chiffre P Q 1516 an die Exped.

KAEGI & EGLI Elektrische

voi mais Ed. Schlaeptor & Cie. j
j Licht- u. Kraftanlagen

VMM ; oX—r„"e„
SeßStrSSSG 289 [Miete Tausch -An- u. Verkau
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2-teil. Adhäsions-Sclieiben : Kranz ans Langholzplatten

„PRINI B" mit Gussnabe „PRINI H" mit hölzern. Einbau

Motorscheiben, Schnurscheiben, Trommeln, Haspeln

Riemenscheiben Fabrik

WEHR LI & Dr. EDUARDOFF
Kanzleistrasse 126 ZÜRICH 4 Telephon Nr. 8688

Preislisten kostenfrei.

„COMBINATORY
elastischer

Einfachster, bester Verbinder.
Filr die Befestigung bedarf es mir des Hammers

Gelenk-
Riemen-

Verbinder
aus Stahl.

fXXXXJGJLLiXLI tLXLLLLXI.JLXJLL1LX1 XÜXXI.XX iULI LLLI

Fabrikdirektor
Schweizer, mit der Fabrikation von sträng- und stiickge-
färbter Ware bestens vertraut, tüchtiger Fachmann mit
gutem Organisationstalent, sucht sich in obiger Eigenschaft
in grösseres Unternehmen zu verändern, l'rima Referenzen
und Zeugnisse. Offerten unter Chiffre W S G61G an Rudolf
Mosse, Wien, I., Seilerstätte 2. 152 1

iJiii-i.EU^$-U2ajLtti.rxxx.zz&i2ra..iizxxzzzxxxxz.j

Rohe und gefärbte Seide,

Seidenabfälle
«

Schappe, Kunstseide u. s. w.
kauft und verkauft

HANS BERTSCHI, Zürich |

Telephon 06K1) Eichstrasse 7 Telegramme „Seidenherlschi"

Empfehlenswerte neu erschienene Bücher:

mit besonderer Berücksichtigung
der mechanischen Seidenstoffweberei.

Von Dr. K. H. Hintermeister.

Preis gebunden Fr. 3.—i

Niemand, der in der Seidenindustrie betätigt ist, sollte sich die Anschaffung
dieses Buches entgehen lassen. Es ist ein sehr lehrreiches und gut orien-
tierendes Nachschlagewerk über die Entwicklung der einheimischen Seiden-

industrie auf allen Gebieten bis zur Gegenwart.

»1
für die Textil-Industrie.

Von Dir. H. Sameli.

Zweite, vermehrte und der Neuzeit angepaßte Auflage.

Preis gebunden Fr. 2.---.

Die in dem Büchlein enthaltenen Vergleichstabellen der Textilroli-
rnaterialien und die Schlüsselzahlen sind ein nützlicher Wegweiser
für die Gewichtsberechnung und Kalkulation. Wer sich hierüber
schnell orientieren und Zeit gewinnen will, greift zu dem Buch.

Diese Heiden Bücher können bezogen werden diiroh den
Verlag der „Mitteilungen über Textil-Industrie", Zürich 1

Der Inhaber des Schweizerpatentes
No. 55,003 betreffend 151 a

Zitaten teil Ringen anl ter Ringliank

angtinhltr FnHiltzer liir igspinit
oder Ringzwim-Mascltiiteii

wünscht mit schweizerischen Fabrikanten
in Verbindung zu treten behufs Verkauf
des Patentes, bezw. Abgabe der Lizenz
für die Schweiz, zwecks Fabrikation des
Patentgegenstandes in der Schweiz.

Reflektanten belieben sich um weitere
Auskunft zu wenden an das

Patentanwaltsbureau E. Blum & Co.,

Dahnhofstraße 74, Zürich 1.
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Gebr. Stäubli, Horgen-Zürich
Lizenznehmer liir Oesterreich-Ungarn: Eisenwerke Sandau G. m. b. H. (vorm. Gebr. Stäubli) in Sandau b. Böhm. Leipa

Filiale in Faverges (Hte. Savoie)
Neueste patentierte

mit drehbaren Messern
und

Rollenschlaufen-Schwingenzug

für Stühle von 80—120 cm
Blattbreite

Wir bauen Schaftmaschinen für jede Art Gewebe und für alle Stuhlsysteme passend.

% IIa in ina na in
Federnfabrik u. Mechan. Werkstätte

Rüti-Zürich
Alleinverkauf der Gusstahl-Webelitzen und Favorit-Gesohirre der

Feiten & Gullleaurae-Carlswerk A. G. Mülheim a. Rhein.

.«*'! r !" :-J• :. v /r» • sr ; h "

Telephon
No. 8355

Telegramme :

Eloktromechan

:
«

:
:

:

i
«

Zürich
Hardturmstr. 121, Fabrik „Orion", Zürich 5

Tramhaltestelle Hardtstrasse

elektrischer Maschinen,
Motoren, Transformatoren usw.

Fonrnituren für die gesamte

Blattfabrikationwie I.ötschienen, Endestiibo,Stoßschienen, Einbindedrähte etc.
liefert prompt und billigst —

Sam. Vollenweider * Horgen
Spezialfabrik für Webeblatt«ahne

Export nach allen Ländern Telephon 53

Gusstahldraht - Wehelitzen auf patentierten
Maschinen her-

gestellt, daher unerreicht an Egalität und Vollkommenheit.

Favorit-Webgeschirre, V,m££
schirre, seihst für die dichtesten Einstellungen verwendbar und
von sehr vielen Webereien jeder Art mit bestem Erfolge eingeführt

ntfi Mitglieder werden ersucht bei ihren Einkäufen in erster Linie die

Inserenten der „Mitteilungen über Textilindustrie" zu berücksichtigen.

risene Monarcme

mit erstklassigen reichsdeutschen Textilindustrien für
unsere Niederlage Wien I., Gonzagagasse 12, gesucht.

Geti. Zuschriften sind zu richten an

S. BERGER's NFLG., k. u. k. Hoflieferanten,
1518 ZAGREB, Jelacicplatz 2.

Russland
In allen Textilzontren (Moskau, Iwanowo-Wassnossensk, Petrograd) seit
vielen Jahren best eingeführtes Technisches Bureau der Textilbranche
übernimmt noch einschlägige Vertretungen oder Alleinverkauf auf feste
Rechnung für ganz Rußland oder einzelne Plätze. — Prima Referenzen.

Brief- und Telegramm-Adresse :

OSCAR HAAG, MOSKAU
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J. Schärer-Nusstoaumer
Gegründet 1880
TELEPHON S3 Textilmaschinenfabrik, Erlenbach-Xürich (Schweiz)

Erstklassige Spezialfabrik moderner Seiden- undpaumwoll-Spülmaschinen

Telenratnm-Adrpssp.
Masi'hinrnfabrik Erlenbach-Ztiruh

für Kren/.- u. Parallelwindung
zur Band- u. Stoff-Fabrikation

zum Mehrfachspulen mit Gegenzwirn und Differenzialverschiebung jeder einzelnen Spindel. Nachweisbar über 90,000 Spindeln dieses
Systems im In- und Ausland im Betrieb! Anerkannt vorteilhafteste Maschine der Gegenwart. Man verlange Spezialprospekt.

Prima Referenzen von Weltllrnien der Seiden- und Baumwolranclie. Schweiz. Landesausstellung Gern 1914: Goldene Medaille (höchste Auszeichnung der Branche)

Webeblattzähne
in jeder Nummer und Breite für alle Bedürfnisse «1er

Textil-Indnstrie.
Best eingerichtete n, leistungsfähigste Spezialfabrik der Branche.

Georilndet 1880 Saill. VolleilWeidCT, Horgefl nennimlBt 1880

Vertretungen in : Elberfeld, Wien, Lyon, Como, Moskau, Manchester, New-York,
Barcelona, Rio de Janeiro und Tokio.

Zu verRaufen:
Zehn sehr gut erhaltene, schmale

Obermeister in Deutschland
sucht Stelle zu wechseln, würde auch als Stoffkontrolleur Stelle
annehmen. Beste Zeugnisse und Referenzen.

Offerten gell, unter Olli lire E. F. 1520 an die Expedition d. Bl. W'W ^

mit Enroulndc.
Anfragen unter Chiffre U O 1514 an die Expeil. d Hl-
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ZJrc/7er/5c/?e Je/t/ewefacAtf/e
Zär/c/?

v4/As-6//Jz//7g /W Jer Je/Je/?5Ao/5fe6r/AaA/o/7

ACursc/ai/er /0 A/o/?aAe.

A7/AAe JepAemôer 6/5 A7/'AAe Ja//'.

/Vo-spe/rA Jarc/? J/e /Vre/rA/0/7.

Gebr. Maag
Maschinenfabrik
Ättriell 7, Eidmattstraße

SPEZIALITÄT:

Appretur- Maschinen
für Seide und Halbseide

Julius Meyer
Baar (Kt. Zug)

Spulen jeder Art
/«>• /S'etY/e, »;/</ T^/we/»

auch mit Protectors.

Weberzäpfli
in Buchs und Mehlbaum.

Gegründet

1869

Presspan- nil Isnlalinmniaterialienwerke liir MlroMinik, mm.

H.Weidmann A. C., Rapperswil (Men)
Abteilung: Kartonfabrik

PreSSpân In Tafeln, fiir Appretur lä geleimter JäCQUardkfirton

Weberbogen cen und Stärken Stickkarton, Ratièrekarten

0©©©©®®®®©®®®®©©®®®®®®©®®©©©®©®®

Spinn- und Zwirnringe
aus bestem Qualitätsstahl, in allen Ausführungen und Dimensionen

Exakte Ausführung Gute Härte Hochfeine Politur

Gedrehte- und Stahlblcchhalter

Maschinen für ills Bearbeitung von Ehappe- und Gordinntl-Selda, sowie für Ramie

Spreaders, Etirages, Hubanneurs, neuesten Systems
Fallers. Doppelgängige

und einfache. Schrauben für Spreaders, Ktirages und Hubanneurs

CHR. MANN, Maschinenfabrik

Waldshut (Baden)

Spezialität:

Retorinhaspel

mit selbsttätiger Spannung

für alle Strangengrössen.

über 100,000 Stück in Betrieb

Gustav Ott
vorm. Schwarzenbach & Ott

Spulen-, Haspel- und Maschinenfabrik

LANGNAU-ZÜRICH
DD

FaMierle karten- und papierlose

Doppelhubscliaitmaschine

„Reform"
für Seide, Baumwolle, Leinen u. Wolle

zu jedem Stuhl-System passend.

Fabrikation sämtl. Bedarfsartikel aus
Holz für die Textil-Industrie

tmd c/eArz

',10 natürlicher Grösse

Doppelhub-Schaftmaschine „Reform"
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